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Grußwort 
Dr. Lothar Harings 

Rechtsanwalt, Graf von Westphalen, Hamburg/Brüssel, 
 Vorstandsvorsitzender Europäisches Forum für Außenwirtschaft e.V. (EFA) 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe EFA-Mitglieder und Gäste, liebe Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer aus Gerichtsbarkeit, Verwaltung, Wirtschaft, Lehre und freien Berufen, 
ich begrüße Sie alle zum 34. Europäischen Zollrechtstag hier im Congress Center Leipzig. 
Mit ca. 230 Teilnehmern knüpfen wir schon fast wieder an die Teilnehmerzahlen der Vor-
Corona-Zeit an und ich freue mich, so viele bekannte Gesichter im Saal zu sehen.  

Wir könnten heute 35-jähriges Jubiläum des Zollrechtstags feiern, wenn nicht Corona 
uns im Jahr 2020 einen Strich durch die Rechnung gemacht hätte und der Zollrechtstag 
ausgefallen wäre … so feiert aber zumindest EFA in diesem Jahr 35-jähriges Jubiläum 
und ich möchte das mit einem herzlichen Dank an meine Vorgänger in der Funktion des 
Vorsitzenden, die heute hier sind, Prof. Dr. Peter Witte und Prof. Dr. Hans-Michael Wolffgang, 
verbinden! Am 5.1.1988 wurde die Deutsche Zolljuristische Vereinigung e.V. (DZV) gegründet, 
die schließlich 1995 anlässlich des 7. Deutschen Zollrechtstags in Dresden in „Europäisches 
Forum für Außenwirtschaft, Verbrauchsteuern und Zoll e.V.“ umbenannt worden ist.  

Gründe für die Umbenennung waren damals die Hinwendung zu Europa – das Inkraft-
treten des damaligen Zollkodex 1994 – und die Erkenntnis, dass der Begriff „Zollrecht“ 
die Vielfalt der angesprochenen Rechtsgebiete nur unzureichend beschreibt. 

Was 1995 in Dresden gelang, haben wir gestern hier in Leipzig ebenfalls geschafft: Die 
Mitgliederversammlung des EFA hat auf Vorschlag des Vorstands nun nochmals eine 
Umbenennung und „Verschlankung“ unseres Vereinsnamens beschlossen in „Europäisches 
Forum für Außenwirtschaft“ – wir haben die Begriffe „Verbrauchsteuern und Zoll“ 
aus dem Vereinsnamen gestrichen, ohne inhaltlich auf die Gebiete verzichten zu wollen. 
Es ging aber nicht in erster Linie um die Verschlankung des Titels, sondern um eine the-
matische Ausweitung unserer Themengebiete auf neue Themen wie Sorgfaltspflichten 
in der Lieferkette, Beachtung der Menschenrechte und Nachhaltigkeit. Das wird künftig 
durch den Zusatz „Das Forum für Recht und Praxis der Exportkontrolle, Lieferkette, 
Nachhaltigkeit,  Verbrauchsteuern und des Zolls“ zum Ausdruck gebracht. Insofern 
haben wir eine Entwicklung aufgegriffen, die seit  einigen Jahren auch den internationalen 
Handel  beeinflusst und in Zukunft eine wichtige Rolle spielen wird.  

Lassen Sie mich noch einige personelle Veränderungen ansprechen: Wir haben im ver-
gangenen Jahr in Graz Herrn Haid, langjähriges Beiratsmitglied der Wirtschaftskammer 
Steiermark, in den Ruhestand verabschiedet – an seiner Stelle sind aus Österreich in 
den Beirat nachgerückt Herr Herbert Herzig, Wirtschaftskammer Österreich, Wien, –  
 leider in diesem Jahr an der Teilnahme gehindert – und Frau Mag. Heike Fetka-Blüthner, 
Vorständin Zollamt Österreich – ein herzliches Willkommen Ihnen! Auch in Deutschland 
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Aktuelle Entwicklungen des Zollrechts 
Dr. Armin Rolfink 

Abteilungsleiter Abteilung III,  
Bundesministerium der Finanzen, Berlin 

I. Bericht der Wise Persons Group 
In ihren politischen Leitlinien kündigte EU-Kommissions-Präsidentin von der Leyen •
im Jahr 2019 an, die EU-Zollunion auf die nächste Ebene zu bringen. 
Im September 2021 richtete die Kommission hierfür eine Wise Persons Group (WPG) ein. •
Sie setzte sich aus zwölf hochrangigen Mitgliedern unter dem Vorsitz der ehemali-•
gen spanischen Außenministerin, Frau Arancha González Laya, zusammen. 
Die Gruppe sollte die Themen „E-Commerce“, „Riskmanagement“, „Effective Manage-•
ment of Customs’ increasing Range of non-financial Tasks“ und „Future Governance 
Structure“ behandeln. 
Der am 31.3.2022 veröffentlichte Abschlussbericht beinhaltet zehn Empfehlungen •
zur Reform der EU-Zollunion. 
Hierzu gehören Vorschläge zur Gründung einer EU-Zollagentur sowie für tiefgreifende •
Änderungen/Systemwechsel im EU-Zollrecht. 
Der Abschlussbericht wurde Ende April 2022 bei einem High-Level-Seminar in Paris •
und in einer Reflection Group, die sich aus hochrangigen Mitgliedern der Mitglied-
staaten zusammensetzte, diskutiert. 
Am 24.5.2022 hatte der ECOFIN-Rat den WPG-Abschlussbericht zur Kenntnis •
 genommen und am 4.10.2022 einen Meinungsaustausch über die fiskalische und 
nicht-fiskalische Rolle des Zolls geführt. 
Die Europäische Kommission hat die Ergebnisse dieser Konsultationen und der ECOFIN-•
Befassungen in ihre im Mai 2023 vorgelegten Vorschläge zur Reform der EU-Zollunion 
und zur Aufhebung des derzeit geltenden Zollkodex der Union einfließen lassen. 

II. Reform des Unionszollkodex 

Allgemein 

Angesichts der hohen Handelsvolumina ist Deutschland in besonderem Maße von •
der geplanten tiefgreifenden Reform der EU-Zollunion betroffen. 
Für ein derart weitreichendes und komplexes Gesetzesvorhaben muss ausreichend •
Zeit für Verhandlungen gegeben sein. 

Aktuelle Entwicklungen des Zollrechts 
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Die EU-Zollreform:  
Eine datengesteuerte Vision für eine einfachere, 

intelligentere und sicherere Zollunion 
Matthias Petschke 

Direktor für Zollpolitik, Generaldirektion TAXUD, EU-Kommission,  
Brüssel, Belgien 

Geopolitische Veränderungen, Krisen im Gesundheitsbereich und Lieferengpässe haben 
in der letzten Zeit die grundlegenden Mechanismen des internationalen Handels in Frage 
gestellt. Gleichzeitig hat das Streben der EU nach strategischer Autonomie zu einer neuen 
Sicht auf die Binnenmarktpolitik und den Einfluss Europas auf den Rest der Welt geführt. 
Europas Zollbehörden sind für die Umsetzung einer Vielzahl von Regeln bzgl. des 
 Imports und Exports von Gütern an unseren Grenzen verantwortlich und stehen somit 
im Zentrum all dieser Veränderungen. Die Europäische Kommission hat am 17.5.2023 
Vorschläge für eine umfassende Reform der EU-Zollunion vorgelegt. 

Die vorgeschlagenen Maßnahmen stellen eine neue, datengesteuerte Vision für Zoll in der 
EU dar, die die Zollverfahren für Unternehmen, insbesondere für die vertrauenswürdigsten 
Händler („Trust and Check Trader“), erheblich vereinfachen wird. Im Sinne des digitalen 
Wandels wird die Reform schwerfällige Zollverfahren abbauen, indem traditionelle Anmel-
dungen durch einen intelligenteren, datengesteuerten Ansatz für die Einfuhrüberwachung 
ersetzt werden. Gleichzeitig erhalten die Zollbehörden alle notwendigen Instrumente 
und Ressourcen, um Einfuhren, die echte Gefahren für die EU, ihre Bürgerinnen und Bürger 
sowie ihre Wirtschaft bergen, angemessen bewerten und stoppen zu können. 

Mit der vorgeschlagenen Reform wird auf den Druck reagiert, unter dem die EU-Zollbehör-
den heutzutage stehen und der u.a. durch einen gewaltigen Anstieg des Handelsvolumens, 
insbesondere des elektronischen Handels, eine rasch wachsende Zahl von EU-Normen, 
deren Einhaltung an der Grenze geprüft werden muss, und sich verändernde geopolitische 
Gegebenheiten und Krisen bedingt ist. Die Reform wird das Zollwesen für ein grüneres, 
digitaleres Zeitalter rüsten und zu einem sichereren und wettbewerbsfähigeren Binnen-
markt beitragen. Mit der Reform werden die Zollmeldepflichten von Wirtschaftsbeteiligten 
vereinfacht und gestrafft, indem beispielsweise die Abwicklung von Einfuhrverfahren 
weniger zeitaufwendig sein wird, eine zentrale EU-Schnittstelle bereitgestellt und die 
Wiederverwendung von Daten erleichtert wird.  

Eine neue EU-Zollbehörde wird eine EU-Zolldatenplattform aufbauen und betreiben, die als 
Motor des neuen Systems fungieren wird. Aufbauend auf der bestehenden IT-Infrastruktur 
für den Zoll in den EU-Mitgliedstaaten, wird die Datenplattform schrittweise eingeführt. 
In der Zukunft wird sie dann neue nationale IT-Entwicklungen unnötig machen, wo-
durch die Mitgliedstaaten jährlich bis zu 2 Mrd. EUR an Kosten einsparen werden. Die 

EU-Zollreform
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neue Behörde wird auch zu einem verbesserten EU-Ansatz für Risikobewertung und 
Zollkontrollen beitragen. 

Eine neue Partnerschaft mit Unternehmen 

In der reformierten EU-Zollunion werden Unternehmen, die Waren in die EU einführen wollen, 
alle Informationen über ihre Produkte und Lieferketten in eine einzige Online-Umgebung 
einspeisen können: die neue EU-Zolldatenplattform. Durch eine solche Bündelung von 
Daten werden Zollbehörden einen vollständigen Überblick über die Lieferketten und 
den Warenverkehr erhalten. 

Gleichzeitig müssen Unternehmen bei der Übermittlung ihrer Zollinformationen nur mit 
einem einzigen Portal kommunizieren und die Daten für mehrere Sendungen lediglich 
einmal übermitteln, wodurch sie deutlich weniger Transaktions- und Anpassungskosten 
haben. In bestimmten Fällen, in denen die Geschäftsabläufe und Lieferketten vollkommen 
transparent sind, können die vertrauenswürdigsten Händler ihre Waren ohne aktives 
 Tätigwerden der Zollbehörden in der EU in den Verkehr bringen. Die Kategorie „Trust 
and Check“ ist somit eine Weiterentwicklung des bereits bestehenden Programms für 
zugelassene Wirtschaftsbeteiligte (AEO) für vertrauenswürdige Händler. 

Gemäß den Vorschlägen wird die Datenplattform ab 2028 für Sendungen des elektronischen 
Handels und ab 2032 (auf freiwilliger Basis) für alle anderen Importeure zur  Verfügung 
stehen und unmittelbare Vorteile und Vereinfachungen mit sich bringen. „Trust and Check 
Trader“ können alle ihre Einfuhren bei den Zollbehörden des Mitgliedstaats, in dem sie an-
sässig sind, abfertigen, unabhängig davon, wo die Waren in der EU eintreffen. Im Jahr 2035 
soll geprüft werden, ob diese Möglichkeit auf alle Wirtschaftsbeteiligten ausgeweitet werden 
kann, bevor die Zolldatenplattform ab 2038 für alle verpflichtend wird. 

Ein intelligenterer Ansatz für Zollkontrollen 

Alle Mitgliedstaaten werden Zugang zu Echtzeitdaten haben und in der Lage sein, 
 Informationen zu bündeln, um schneller, einheitlicher und effektiver auf Risiken reagieren 
zu können. 

Dies wird es erlauben, Daten zu analysieren und zu überwachen und Probleme zu 
 ermitteln, noch bevor die Versendung der Waren in Richtung EU überhaupt begonnen 
hat. Auf diese Weise können die EU-Zollbehörden ihre Anstrengungen und Ressourcen 
auf die Bereiche konzentrieren, in denen sie am dringendsten benötigt werden: Bei der 
Unterbindung der Einfuhr unsicherer oder illegaler Waren in die Union und der Durch-
setzung der zunehmenden Zahl an EU-Rechtsvorschriften, mit denen bestimmte Waren 
verboten werden, deren Einfuhr den gemeinsamen Werten der EU zuwiderlaufen würde. 
Gleichzeitig trägt dieser neue Ansatz zur ordnungsgemäßen Erhebung von Zöllen und 
Steuern zum Nutzen der nationalen Haushalte und des EU-Haushalts bei. 

EU-Zollreform
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Um den Mitgliedstaaten dabei zu helfen, die richtigen Risiken zu priorisieren und ihre 
Kontrollen und Untersuchungen – insbesondere in Krisenzeiten – zu koordinieren, werden 
Informationen und Fachwissen auf EU-Ebene im Rahmen der neuen EU-Zollbehörde zu-
sammengeführt, ohne dass jedoch die Kompetenzaufteilung zwischen der EU-Ebene 
und den Mitgliedstaaten verändert wird. Die neue Regelung wird die Zusammenarbeit 
zwischen Zoll-, Marktüberwachungs- und Strafverfolgungsbehörden auf EU- und nationaler 
Ebene erheblich verbessern, u.a. durch den Informationsaustausch über die Zolldaten-
plattform.  

Ein modernerer Ansatz für den elektronischen Handel 

Durch die Reform werden Online-Plattformen zu Schlüsselakteuren, um sicherzustellen, 
dass Waren, die online in die EU verkauft werden, alle Zollverpflichtungen erfüllen. Hierin 
besteht ein großer Unterschied zum derzeitigen Zollsystem, das die Verantwortung auf die 
einzelnen Verbraucher und Beförderer überträgt. Künftig werden die Plattformen dafür 
sorgen müssen, dass Zölle und Mehrwertsteuer beim Kauf entrichtet werden, sodass die 
Verbraucherinnen und Verbraucher bei der Ankunft des Pakets nicht länger mit versteckten 
Gebühren oder unerwarteten Formalitäten konfrontiert werden. Die Online-Plattformen 
werden als die offiziellen Importeure die Verantwortung dafür tragen, dass alle Zölle 
entrichtet werden und dass Verbraucherinnen und Verbraucher Produkte erwerben, die 
den EU-Standards, z.B. in den Bereichen Umwelt und Sicherheit, entsprechen. 

Gleichzeitig wird mit der Reform der derzeitige Schwellenwert aufgehoben, der eine 
Zollbefreiung von Waren mit einem Wert von weniger als 150 EUR ermöglicht und von 
Betrügern stark ausgenutzt wird. Bis zu 65% solcher in die EU eingeführten Waren wer-
den aktuell mit einem zu niedrigen Wert angemeldet, um Zollgebühren bei der Einfuhr 
zu umgehen. 

Die Reform vereinfacht auch die Berechnung der Zollgebühren für die gängigsten Waren 
mit geringem Wert, die außerhalb der EU gekauft werden, wodurch Tausende mögliche 
Zollkategorien auf nur vier reduziert werden. Dies wird es wesentlich einfacher machen, 
Zölle auf kleine Pakete zu berechnen und Plattformen und Zollbehörden gleichermaßen 
dabei zu unterstützen, die jährlich 1 Mrd. online getätigter und in die EU eingeführter 
Einkäufe besser zu verwalten. Es wird erwartet, dass die neue maßgeschneiderte Rege-
lung für den elektronischen Handel zusätzliche Zolleinnahmen in Höhe von 1 Mrd. EUR 
jährlich generiert. 

EU-Zollreform
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Reform der EU-Zollunion: Herausforderungen für den Zoll der 
Zukunft 

Zoll – im Kern der EU-Politik 

EU-Zollunion setzt viele EU-Regeln durch (Finanzregeln etc.) •
EU-Zollunion als Garant des EU-Binnenmarkts •
EU-Zollbehörden arbeiten mit zahlreichen anderen Behörden zusammen •

Die Fähigkeit, Güter zu kontrollieren und zu bestimmen, welche Güter in die EU-Zollunion 
eingeführt oder von ihr ausgeführt werden, ist von strategischer  Bedeutung. 

Politische Leitlinien, November 2019: 

�Es ist an der Zeit, die Zollunion auszubauen, indem wir sie auf eine breitere Grundlage 
stellen. Auf diese Weise können wir unsere Bürgerinnen und Bürger und den Binnenmarkt 
besser schützen. Ich werde ein umfangreiches integriertes Maßnahmenpaket zur Stärkung 
des Zollrisikomanagements und zur Unterstützung wirksamer  Kontrollen der Mitgliedstaaten 
vorschlagen.� 

EU-Zollreform
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„Foresight“ EU-Zoll 2040 

Empfehlungen: 

Schaffung einer gemeinsamen •
Governance- Struktur für den Zoll 
in der EU 
Effektive Nutzung von Zolldaten •
Unterstützung von Unternehmen •
Gewährleistung von Fähigkeiten •
und Kompetenzen 

Aktionsplan Zoll 2020 
EU-Single-Window für den Zoll •
„Joint Analytical Capabilities“ •
Interim-Evaluierung des Unions -•
zollkodex 

 

Bericht der Wise Persons Group 2022 
Unabhängige Expertengruppe •
Führte Anhörungen von Interessensvertretern durch •
Stellte 10 konkrete Empfehlungen vor •

 
Arancha González Laya  

Vorsitzende der Wise Persons Group, ehemalige Außen- und EU-Ministerin Spaniens: 
�The customs union is not fit for purpose.� 
�These shortcomings call for an urgent structural change.� 

Empfehlungen der Wise Persons Group 

1)    Vorschlag in 2022 
2)    Neuer Ansatz bzgl. Daten 
3)    Rahmen für Zusammenarbeit mit anderen Behörden 
4)    EU-Zollbehörde 
5)    Systembasierter Ansatz 

EU-Zollreform
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Podiumsdiskussion  
„Aktuelle Entwicklungen im Zollrecht, Revision 

und  Reform des Unionszollkodex“  
Moderation und Diskussionsleitung: Dr. Lothar Harings 
Rechtsanwalt, Graf von Westphalen, Hamburg/Brüssel 

Vorstandsvorsitzender des EFA 
 

Zusammengefasst von Prof. Dr. Frauke Schulmeister 
Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung, Münster 

Lothar Harings eröffnete die Diskussion mit einer Bitte an Herrn Armin Rolfink, Abteilungs-
leiter der Abteilung III im Bundesministerium der Finanzen, noch einmal Stellung zu 
 beziehen zu den von ihm bereits vorgestellten Positionen der deutschen Zollverwaltung 
in Bezug auf das Four-Bucket-System und Fragen der Zusammenarbeit der Europäischen 
Zollbehörde. Warum, so hat sich Harings gefragt, sollte man die Zuständigkeiten über-
haupt in einer neuen Zollbehörde verankern und nicht zentral bei der Europäischen 
Kommission verorten? Die neue Behörde müsse wiederum von den Mitgliedstaaten und 
der Kommission überwacht bzw. gesteuert werden.  

Rolfink führte dazu kurz zusammenfassend aus, dass es immer wieder, wenn man etwas 
zentralisiere, besser werde – „the proof of the pudding is in the eating“. Qualität gehe 
vor Schnelligkeit. Der Wegfall der Zollfreigrenze von 150 EUR müsse in Bezug auf Auf-
wand und Nutzen in Zukunft beurteilt werden. Die deutsche Zollverwaltung dürfe sich 
aber nicht von vornherein bzgl. der Einführung neuer Wertgrenzen sperren.   

Reinhard Fischer, Deutsche Post, bezog sich auf das vorgestellte Bucket-System und 
merkte an, im Umsatzsteuerbereich gäbe es ja ähnliche Probleme in Bezug auf ermäßigte 
Steuersätze. Die Ermäßigung des Umsatzsteuersatzes beziehe sich nicht nur auf bestimmte 
Waren, sondern auch auf bestimmte Lebensbereiche, etwa gäbe es Ermäßigungen für 
behinderte und blinde Menschen etc. Er wollte wissen, ob diese Steuerermäßigungen im 
Umsatzsteuerbereich zu dem Bucket-System im Zollbereich parallel abgebildet würden.  

Sandra Fischer, DHL Express, bemerkte, es werde viel über Vereinfachungen der Import-
verzollung nachgedacht, für sie sei aber von zentralem Interesse, wie es im Bereich Export 
bzw. Transit weitergehe. Es müssten fünf oder sechs elektronische Nachrichten abgegeben 
werden. Für sie stellten sich die aktuellen Regelungen eher komplizierter dar, wenn sie 
etwa an ICS2, NCTS 5 denke. Sie wollte wissen, ob man auch die Vereinfachungen für Ex-
port und Transit im Blick habe.  

Hierauf antwortete Matthias Petschke, Direktor für Zollpolitik, Generaldirektion TAXUD, 
Europäische Kommission, Brüssel, er habe den Vorschlag umfassend im Hause abge-
stimmt mit den Steuerrechtsexperten, mit der Fachabteilung für Digitale Entwicklung 

Podiumsdiskussion „Aktuelle Entwicklung im Zollrecht“
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Herausforderungen für den Zoll aus Sicht der 
Mitgliedstaaten und der Wirtschaft 

Ludger Schlief 
Direktionspräsident, Direktion V, Generaldirektion, Hamburg 

1.   UZK-Reform 
EU-Kommission schlägt komplexe und weitreichende Veränderungen für Zollverwal-•
tung und Wirtschaft vor: 

   —  Gründliche Prüfung der Vorschläge durch alle Stakeholder 
Relevante Aspekte aus Sicht der Zollverwaltung: •

   —  Sogenanntes „Trusted Trader Modell“ als Weiterentwicklung des AEO, insbeson
       dere Anforderungen für KMU 

   —  Auswirkung des möglichen Wegfalls der 150-EUR-Freigrenze für Zölle 
   —  Sogenannte EU-Zollplattform „EU Customs Data Hub“ 
   —  EU-Zollagentur und Auswirkungen auf Arbeit der Zollverwaltung 

2.  Steigendes Abfertigungsvolumen  
Seit 2019 steigen die angemeldeten Positionen stark an: •

   —  Einfuhr: Steigerung um ca. 75% 
   —  Ausfuhr: Steigerung um ca. 43% 
   —  Zusätzlich ca. 32 Mio. Anmeldungen unter 150 EUR (ATLAS-IMPOST) 
   —  Herausforderung für die Zollverwaltung  
   —  Flexibilisierung des Personaleinsatzes 
   —  Überwachung Warenverkehr vs. Geschwindigkeit der Abfertigung 

3.  Beispiele weiterer Digitalisierung von Zollprozessen 
ATLAS-ZELOS: •

   —  Elektronischer Austausch sämtlicher zollrelevanter Unterlagen 
   —  Zentrale Zollabwicklung Einfuhr 
   —  Fertigstellung der IT-Systeme nach EU-IT-Arbeitsprogramm in 2025 
   —  Wesentliche Vereinfachung nach UZK 
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Challenges facing Customs from the Perspective 
of Member States and Industry 

Marc Brocardi 
Präsident von ODASCE, Paris, Frankreich 

Summary of the presentation 

In 2018, the European Commission launched an innovative foresight project on ‚The Fu-
ture of Customs in the EU 2040‘ then a ‚Customs Union Action plan‘ to determine if the 
Customs Union fitted in the framework of the modern developments in trade areas. In 
September 2021, the Wise Persons Group was invited to provide innovative ideas and 
suggestions on how to tackle the challenges facing the Customs Union. 

As a result of the shortcomings and ways of improvement identified, the European 
Commission released its draft proposal aimed to repeal the current Customs Code (Re-
gulation (EU) No 952/2013) on 17 May 2023. If the reform is, generally speaking, a bold 
step forward that will be implemented gradually, it should be noted that this proposal 
comes up only seven years after the said Regulation laying down the Union Customs Code.  

This boost, which might almost be seen as a rush, seems to follow the urge to protect 
the EU’s own resources, notably in the context of the e-commerce significant growth, 
by implementing a more stringent regulation.  

However, the industry which is still struggling with the implementation of the current 
provisions lead down by the Union Customs Code and its resulting challenges will be 
asked to absorb this acceleration.   

Therefore, before studying if this highly political proposal will positively create 
a significant change for the industry, first it is necessary to assess some of the 
significant pending issues faced by the latter: 

the slow launch of the Authorised Economic Operators (‚AEO‘) status (I); •
the lack of harmonisation in terms of infringements and sanctions (II). •

I.    AEO programme: where are we standing 15 years after its 
      creation? 

The AEO programme was introduced in 2008 to facilitate legitimate trade, reduce the 
administrative burden and promote responsible and trusted relationships between customs 
authorities and traders. 
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context, the proposed status must not strengthen the defaults of the AEO but solve 
them and become a real improvement for the worldwide competition.    

If transparency is requested from the industry, what about its own respect by the customs 
authorities?  

II.  Lack of harmonisation of the sanctions and infringements:  
      impact on the legitimate trade 

1.    The protection of the EU’s own resources against fraudsters is 
      creating more pressure on both the legitimate trade and the  
      customs authorities 

The burdensome nature of customs formalities for legitimate trade and the divergences 
in the implementation of customs rules constitute difficulties for the industry but also 
for the customs authorities of the Member States to carry out their goal to protect the 
EU’s own resources. 2)  

2.   Lack of harmonisation of the sanctions: distortion of 
      treatment/legal uncertainty for the industry 

Even if the common aim is to enhance legitimate trade whilst protecting EU consumers 
and tackle fraudulent and negligent businesses, there is no common and harmonised 
plan of actions to sanction such infringements. 

Indeed, national practices on customs infringements differ significantly 3) and might in-
fluence operators to choose more favorable Member States from a repressive point of view.  

3.    Perspectives of evolution with the draft proposal 2023/0156 (CO) 

Even though the criminal law remains the sole jurisdiction of the Member States, the 
draft proposal uses common criminal wording such as ‚extenuating and mitigating 
 circumstances‘ or ‚good faith‘ in the framework of non-criminal sanctions and creates 
‚minimum non-criminal sanctions‘ for trying to achieve a minimum of harmonisation.   

In Member States like France where any reassessment of customs duties or error lead 
to a notification of infringement involving the criminal liability of the operators, do these 
‚minimum non-criminal sanctions‘ make sense in lack of a national reform? Furthermore, 
the comparison between these latter and the reality of the transactional settlements, 
for which the practical exposure is hugely lower than the theoretical one for a good 
faith operator, may lead the industry to be afraid of a potential significant increase of 
the penalty burden.   

2)    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52023PC0258&qid=1684913361276.
3)    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023DC0005.
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Where the industry needs legal certainty and clear rules for a better management of the 
risk, the tendency of increasing the limitation period for recovery, the discrepancies over 
the Members States between both the criminal and the non-criminal sanctions and the 
heterogeneous practices of transactional settlement will not be solved by the proposed 
evolution despite the recent creation of the European Public Prosecutor. 

As a conclusion, the draft proposal seems to be a good step forward to face 
the new challenges of the Customs Union. However, it should also come with 
the will to protect and support industries, notably the small ones, in their day-
to-day operations without imposing on them excessive obligations for the sole 
benefit of protecting EU’s resources from fraudsters. 

Presentation in Detail 

Introduction – Timeline 

2016: Implementation of the Union Customs Code  •
2018: The Future of Customs in the EU 2040 •
2020: Action plan taking the Customs Union to the Next Level •
2022: Wise Persons Group on Challenges facing the Customs Union •
2023: Draft proposal of the European Commission to repeal the Customs Code •

Seven years after the implementation of the Union Customs Code, this draft proposal 
seems like a boost following the urge to protect the EU’s own resources, notably 
in the context of the e-commerce significant growth, by implementing a more stringent 
regulation. 

However, the industry which is still struggling with the implementation of the cur-
rent provisions lead down by the Union Customs Code and its resulting challenges will 
be asked to absorb this acceleration. 

Therefore, before studying if this highly political proposal will positively create a signifi-
cant change for the industry first, it is necessary to assess some of the significant pending 
issues faced by the latter: 
    —   the slow launch of the Authorised Economic Operators (“AEO”) status; 
    —   the lack of harmonisation in terms of infringements and sanctions. 



AEO programme: Where are we standing 15 years after its 
creation? 

Overview of the AEO situation in 2008  

Risk management: The early applications of risks management were based on goods 
and/or procedures rather than on transactions. Due to existing frauds, it became evident 
that an indicator needed to be introduced and prioritised, namely the operators. 

In the 1980s, some countries such as Sweden started to develop the concept of com-
pliance management partnership, so-called Trusted Trader Programmes.  

AEO was called the “future of Customs” 

To identify low risk, the principle was to certify all compliant stakeholders in the global supply 
chain as trusted traders, from the producer, exporter, service provider and importer, through 
to the end consumer. The early programmes were designed to cover all customs risks. 

The purpose of the AEO status was to: 

invest and develop customs awareness and implement it inside the industry; •
change the perception of customs inside; •
create trustworthy relationships with the customs authorities. •

Overview of the AEO situation in 2022 

EU’s business economy: 26,3 millions active enterprises (2020). •
France: 1 879 AEOs compared to more than 200 000 importers/exporters (2022)  •
and only 130 AEO status given per year since 2008. 

Slow development of the AEO status and a stagnation since 2019. 

In regard to the number of operators in the EU, we might have thought that more ope-
rators would have applied for the AEO status. 

Can the AEO programme be qualified as successful as it is 
 expected? 

The challenges faced by industry 

Costs: Implementing the system, enhance the written process, IT, management prac -
tices, training, self-monitor activities. 

Less relevant for SME: The added value of an AEO programme became less obvious 
as, generally speaking, countries were compliant in relation to exports whereas imports 
are often the most important part of the process. 
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Lack of harmonisation: 

In the process of becoming AEO: AEO applicant must complete a self-assessment •
which differs between the EU Member States regarding their internal control proce-
dures and supporting IT systems; 
In the sanctions: no common dominator level of harmonisation in relation to both •
requirements and benefits: 

    —   Requirements: Criteria differ from Member States 
    —   Benefits: Enjoyment of the full benefits differ amongst the Member States; some 

sectors of the supply chain are being favored. 

A two-speed partnership: Partnership between governments and the private sector 
did not grow as fast as it was expected a decade ago. Due to a number of differing in-
ternational trends, such as the global financial crisis, both government agencies and 
companies have been forced to set different priorities which has had a negative 
 impact on the ability and willingness to develop new concepts or to further develop 
 already existing concepts. 

AEO have little incentive to invest time and money in a thorough procedure which involves 
prior preparation and constant self-monitoring without benefit from the full benefits of 
the status. 

In a large survey for an external study on AEO (almost 2 000 replies), 28% of the 900 
trustworthy operators active in more than one Member State consider that some of the 
benefits can vary significantly from one Member State to another (European Commission, 
draft proposal). 

Implies the AEO status a more stringent customs liability? 

Flip side to the coin 

AEO are trusted operators that must lead by example. •
Any breach in the partnership with customs is seen as a betrayal: Aggravating cir-•
cumstance? Negligence? 

 

�11 out of 24 Member States consider that an economic operator is liable for 
certain customs infringements whenever there is a customs law breach, irrespective 
of the presence of intent, negligence or elements of careless or reckless behaviour (strict 
liability infringements).� 

�13 out of 24 Member States cannot sanction an economic operator for a customs infringement 
without the presence of intent, negligence or elements of careless or reckless  behaviour� 
    •     Absence of ‚seriously or repeatedly infringed customs/taxation rules‘:  
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    —   No common assessment of this concept through the EU which may have an 
impact on the level playing field which should be inherent to the internal market, 
thus, providing an advantage for those who breach the law in a Member State with 
lenient legislation for customs sanctions and create a threat to healthy competiti-
on; 

    —   Impact on the access to the AEO status, customs simplifications and facilita-
tions as the criterion is interpreted differently by the Member States. 

The draft proposal (Quotes) 
�   (11) On the other side, customs authorities should regularly monitor the imple-

mentation of customs decisions by the holders of such decisions, in particular 
when these are established for less than 3 years and are therefore potentially 
more prone to pose risks, in order to ensure that that person complies with the 
 obligations established by the customs decisions. This is particularly relevant when 
those persons benefit from specific status such as that of Authorised Economic 
Operator (AEO) or Trust and Check trader, who enjoy several facilitations in customs 
processes. In addition, in order to strengthen risk management at Union level, customs 
authorities should notify the EU Customs Authority of all decisions taken upon application 
and inform that Authority about the monitoring activities, so that this information can 
be taken into account for risk management purposes. 

�   (64) It is also necessary to establish a common minimum core of non-criminal sanctions 
providing for minimum amounts of pecuniary charges, the possibility of revocation, 
 suspension or amendment of customs authorisations, including for Authorised Economic 
Operators and Trust and Check traders, as well as the confiscation of the goods. The 
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Member State Serious infringement Repeated infringement

Bulgaria Infringements punished by fines exceeding 
a given amount: for customs infringement, 
BGN 25 000, for tax infringements, BGN 
15 000

Infringements committed within one year 
of a similar infringement. Infringements 
in different fields are not considered to 
be „repeated“.

Denmark No clear definition – subject to analysis 
on a case-by-case basis

No clear definition – subject to analysis 
on a case-by-case basis

Ireland No clear definition – subject to analysis 
on a case-by-case basis

No clear definition – subject to analysis 
on a case-by-case basis

Netherlands A crime for which pre-trail deten tion is 
allowed. This means that the offence must 
be punishable by a term of imprisonment 
of four years or more.

No clear definition – subject to analysis 
on a case-by-case basis

Spain No clear definition – subject to analysis 
on a case-by-case basis

No clear definition – subject to analysis 
on a case-by-case basis



Herausforderungen für den Zoll  
aus Sicht der Wirtschaft 

Reinhard Fischer 
 Deutsche Post DHL Group, Bonn 

Thesen 
Die Entwicklung des Zollrechts ist seit 1961 mehr als übersichtlich. �
Auch ohne den Blick in die berühmte Glaskugel � Automatisierung und Digitalisierung �
werden das Zollrecht revolutionieren.  
Die Harmonisierung und Vereinfachung zoll- und steuerrechtlicher Vorschriften ist �
kurzfristig voranzutreiben. 
Das Zollrecht sollte sich mit Augenmaß auf den Schutz der globalen Lieferketten �
konzentrieren. 
Die Integration von Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekten in das Zollrecht wird �
spürbar zunehmen.  
Der Austausch von Informationen zwischen Zoll- und anderen Behörden erfordert �
ein hohes Maß an Informationssicherheit und Datenschutzkonformität. 
Die Sicherheit von Verbrauchern wird zunehmend auch die Zollabfertigung beein-�
flussen. 
Die Partnerschaft von Wirtschaft und Zollbehörden ist ein unverzichtbarer Bestandteil �
jeder zukünftigen Entwicklung.  
Das Zollrecht muss agiler und anpassungsfähiger werden. �
Zollbehörden sollten vermehrt effiziente und kundenorientierte Dienstleistungen �
 anbieten.
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Podiumsdiskussion „Herausforderungen für den Zoll 
aus Sicht der Mitgliedstaaten und der Wirtschaft“  

Moderation und Diskussionsleitung: Dr. Thomas Weiß 
EFA-Vorstand, Osnabrück 

 
Zusammengefasst von Prof. Dr. Frauke Schulmeister 

Fachhochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung, Münster  

Dr. Thomas Weiß eröffnete die Fragerunde zum Thema des AEO. Diese Rechtsfigur beschäftige 
ihn schon lange. Er bekomme viel aus der Wirtschaft mit. Manchmal sei der größte Vorteil, 
dass man sich mit bestimmten Prozessen in der Wirtschaft schon mal habe beschäftigen 
müssen und daraus auch einen gewissen Erkenntnisgewinn gezogen habe. Die Vorteile 
nach außen mögen differenziert zu beurteilen sein. Welche Vorteile bringe uns der „Trust 
and Check Trader“ mehr gegenüber dem aktuellen Status des AEO?  

Die Frage richtete sich zunächst an Frau Mag. Heike Fetka-Blüthner, Vorständin Zollamt 
Österreich.  

Diese antwortete, das Rechtsinstitut des AEO sei ein guter Schritt in die richtige Richtung. 
Auch seitens der Unternehmen sei ein Erkenntnisgewinn zu verzeichnen, dass Zollprozesse 
nicht nur in der Zollabteilung passieren würden, sondern auch in anderen Abteilungen, 
die wesentlich seien – etwa im Ein- und Verkauf bzw. in den Werksabteilungen. Das 
neue Rechtsinstrument des „Trust and Check Traders“ sei schwer einzuordnen. Sie könne 
nicht sagen, was durch den „Trust and Check Trader“ mehr dazukomme. Wenn das Mo-
nitoring stattfinde und jemand sei AEO, dann müsse das Auswirkungen auf den Umfang 
der Transaktionskontrollen haben. 

Ludger Schlief, Direktionspräsident Direktion V, Generalzolldirektion, Hamburg, sagte, 
dass wir mit rund 7.000 AEOs gut aufgestellt seien. Das sei eine Erfolgsgeschichte. Die 
Vorteile des AEOs seien sichtbar, das beträfe beispielsweise den Wegfall bzw. die Reduktion 
der Sicherheitsleistung. Er habe in seinem Vortrag von der zentralen Zollabwicklung 
 gesprochen, dort sei eine Bewilligung erforderlich, was sich auch als Vorteil bei vorhan-
denem AEO-Status bereits niederschlage. Dann gäbe es noch Abfertigungsvorteile, AEOs 
hätten eine geringere Kontrolldichte. Wenn mal aufgrund einer Risikoanalyse geprüft 
werde, dann würden Unternehmen mit AEO-Status auch vorrangig geprüft. Das seien sig-
nifikante Vorteile. Die Wirtschaft verlange weitere Vorteile. Man werde sich verständigen. 

In Bezug auf den neuen Status, den man ab 2032 zwingend beantragen müsse – bis dahin 
könne man mit dem alten Status vorliebnehmen – sei fraglich, ob dieser für jedes Unter-
nehmen generell erreichbar sei. Die kleineren und mittleren Unternehmen befürchteten 
aufgrund der dann nur sehr schwer für sie zu erfüllenden Kriterien allerdings eine Ver-
schlechterung für sich. Das sei dann ein Nachteil. 
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Aktuelle Entwicklungen im Zollwertrecht 

Dipl.-Finanzwirt Stefan Vonderbank 
Leiter der Bundesstelle Zollwert, Hauptzollamt Köln 

Einleitung 

Im Zollwertrecht führen derzeit vor allem die folgenden Themen zu Problemen in der 
Praxis und Diskussionen zwischen den Wirtschaftsbeteiligten und der Zollverwaltung: 

Die Ermittlung des zur Zollwertermittlung maßgebenden Kaufgeschäfts bei Reihen-�
geschäften 
Die zollwertrechtliche Behandlung von Lizenzgebühren für Marken- und Urheberrechte �
Die Verfahrensweise bei der Ermittlung von Zollwerten im E-Commerce/bei Fulfillment �
Die zollwertrechtliche Behandlung von nachträglichen Verrechnungspreisanpassungen �
Die zollwertrechtliche Behandlung von beigestellter Software �
Die zollwertrechtliche Behandlung von Gestaltungskosten für Umschließungen �

Daneben wirft auch die verbindliche Zollwertauskunft (Binding Valuation  Information � 
BVI), die voraussichtlich in 2025 eingeführt wird, ihre Schatten voraus. Derzeit wird in 
Brüssel über Entwürfe der Kommission vom 21.12.2022 zu entsprechenden ˜nderungen 
des IA und des DA beraten. 

Maßgebendes Kaufgeschäft 

Im Jahr 2021 hat die EU-Kommission zwar die Leitlinien zu Art. 128 IA (maßgebendes 
Kaufgeschäft bei der Transaktionswertmethode) geändert bzw. ergänzt und dabei klar-
gestellt, dass ein Verkauf im Sinne der Vorschrift dann als erfolgt gilt, wenn der Verkäufer 
die Bestellung des Käufers angenommen hat. In der Praxis stellt sich aber die Frage, mit 
welcher Handlung eine solche Annahme vorliegt bzw. wie verbindlich die 
Bestellung/Annahme der Bestellung sein muss. Des Weiteren hat die Kommission sich 
auch nur bedingt zur Reihenfolge bei mehreren aufeinander folgenden Kaufgeschäften 
geäußert. Die in die Leitlinien aufgenommenen Beispiele sind diesbezüglich missver-
ständlich und nicht ausreichend. 

Lizenzgebühren für Marken und Urheberrechte 

Hinsichtlich der zollwertrechtlichen Behandlung von Lizenzgebühren für Marken- und 
Urheberrechte stellt sich im Zusammenhang mit der Auslegung des Art. 136 Abs. 4 
Buchst. c) IA immer wieder die Frage, wann davon ausgegangen werden kann, dass die 
Lizenzwaren ohne Zahlung der Lizenzgebühren an einen Lizenzgeber nicht an den Käufer 
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Zollwertrechtliche Betrachtung von Software 
Dr. Ulrich Möllenhoff 

Möllenhoff Rechtsanwälte, Münster 

Der rechtliche Rahmen:  

Art. 71 Abs. 1 Buchst. b) UZK: 

Hinzuzurechnen ist der Wert  

�(i) der in den eingeführten Waren enthaltenen Materialien, Bestandteile, Teile und derglei-
chen, [�] 

iv) der für die Herstellung der eingeführten Waren notwendigen Techniken, Entwicklungen, 
Entwürfe, Pläne und Skizzen, die außerhalb der Union erarbeitet worden sind.� 

Schlussfolgerung Nr. 26 Zollwertrechtliche Berücksichtigung von 
Software/Technologie gemäß Art. 32 Abs. 1 Buchst. b) ZK 

�1) Immaterielle Bestandteile, die zur Funktionsfähigkeit der eingeführten Ware in diese 
eingebaut oder auf diese aufgebracht werden (z.B. die Software eines Bordcomputers im 
Auto, das Betriebssystem eines Computers oder die MPEG-Technologie in einem DVD Play-
er), sind keine notwendige Voraussetzung für die Herstellung der eingeführten Ware. Die 
immateriellen Bestandteile sind aber trotz ihrer Immaterialität Bestandteil der Endware, da 
sie mit dieser verbunden sind, deren Funktionsfähigkeit ermöglichen oder verbessern bzw. 
dieser sogar eine neue Funktionalität hinzufügen und daher in einem nicht unwesentlichen 
Maße zum Wert der eingeführten Ware beitragen. 

Derartige immaterielle Beistellungen fallen unter Artikel 32(1)(b)(i) ZK.� 

Leitsatz des EuGH-Urteils vom 10.9.2020 � C-509/19: 

Artikel 71 Abs. 1 Buchst. b) UZK ist dahin auszulegen, dass er es erlaubt, bei der Ermittlung 
des Zollwerts einer eingeführten Ware ihrem Transaktionswert den wirtschaftlichen 
Wert einer Software hinzuzurechnen, die in der Union erarbeitet und dem in einem 
Drittstaat ansässigen Verkäufer unentgeltlich vom Käufer zur Verfügung gestellt wird.
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Zölle im Warenverkehr zwischen verbundenen 
Unternehmen – Eine Industrieperspektive 

Andreas Liebig 
Global Head of Tax EMEA Olympus Europa SE & Co. KG, Hamburg 

Aktuelles Verständnis zur Rechtsauffassung der deutschen 
Zollverwaltung 

Lieferungen zwischen verbundenen Unternehmen 

Grundsätzlich Akzeptanz der Transaktionsmethode bei Verrechnungspreisen. Nach-�
weis, dass die Preise nicht durch die Verbundenheit beeinflusst worden sind, kann 
unter Zuhilfenahme von Verrechnungspreisdokumentationen erfolgen. 
Dieses Vorgehen steht im Einklang mit den internationalen Empfehlungen des �
�WCO Guide to Customs Valuation and Transfer Pricing� (Case Study 14.1). 
Theoretisch wird die Bereitschaft seitens der deutschen Zollverwaltung signalisiert, �
Jahresendanpassungen in beide Richtungen auch für Zollzwecke anzuerkennen. 
Praktisch sind die behördlichen Anforderungen an Preissenkungen so hoch, �
dass sie kaum dargestellt werden können und grundlegende kaufmännische 
Überlegungen zu abweichenden Produktprofitabilitäten oder Mischkalkulationen � 
und damit eine Fremdvergleichbarkeit � gerade ausschließen (z.B. identische Marge 
auf Produktebene für das gesamte Produktsortiment).  
Preiserhöhungen werden hingegen pragmatisch gehandhabt, indem einer �
pauschalen Umlegung der Preiserhöhung über den kompletten Import i.d.R. zuge-
stimmt wird (wie dies u.a. auch im umgekehrten Fall bei Mengenrabatten  akzeptiert 
wird). 

Behandlung von Jahresendanpassungen im Zollrecht 
Anzeichen für eine Preisbeeinflussung sieht die deutsche Zollverwaltung nur, �
wenn eine Jahresendanpassung mit einer Preisminderung einhergeht (steu-
erliche Gewinnerhöhung). 
Insofern erscheint die aktuelle Rechtsaufassung der deutschen Zollverwaltung zielge-�
richtet zu Lasten des Zollpflichtigen zu erfolgen. Die einschränkende Gesetzesauslegung, 
dass eine Preisbeeinflussung nur im Falle einer Preisminderung vorliegt, ist nicht mit 
dem Wortlaut des Gesetzes vereinbar. Entweder deuten Jahresendanpassungen per 
se auf eine Beeinflussung des Preises durch die Verbundenheit hin oder nicht. Tun sie 
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Podiumsdiskussion  
„Aktuelle Entwicklungen im Zollwertrecht“  

Moderation und Diskussionsleitung: Prof. Dr. Sandra Rinnert 
EFA-Vorstand, Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung, 

 Fachbereich Finanzen, Münster 
 

Zusammengefasst von Prof. Dr. Frauke Schulmeister 
Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung, Münster  

Prof. Dr. Sandra Rinnert eröffnete die Fragerunde zum Thema der Entwicklungen im Zoll-
wertrecht. Sie wollte vom Publikum wissen, ob Fragen sowohl im Hinblick auf die Thematik 
der  Verrechnungspreise als auch zu den geistigen Beistellungen bestehen würden.  

Olaf Schirmer von IP Customs Solutions hatte eine Frage zu dem maßgeblichen Kaufge-
schäft an Stefan Vonderbank, Leiter Bundestelle Zollwert, Köln. Er rekurrierte auf die 
Dienstvorschrift Z 51 01 und dort eine Passage, in der auf das maßgebliche Kaufgeschäft 
eingegangen werde. Wiederholend führte er aus, dass Vonderbank in seinem Vortrag unter 
Bezugnahme auf die Dienstvorschrift Z 51 01 als das maßgebliche Kaufgeschäft das an-
gesehen habe, welches ein in der Union ansässiger Anmelder als Käufer abschließen würde. 
Was aber sei z.B. in Fällen der indirekten Vertretung, wenn ein drittländischer Verkäufer 
sich indirekt vertreten lasse und er dann ja nicht in der Union ansässig und auch nicht 
Anmelder sei? Welches Kaufgeschäft wäre dann maßgeblich, insbesondere wenn die Ware 
noch einmal im Rahmen eines Reihengeschäfts in der Union weiterverkauft werden würde?  

Stefan Vonderbank antwortete, in Deutschland sei das letzte in Betracht kommende 
Kaufgeschäft an einen Käufer in der Union maßgeblich. Das würde folglich bedeuten, 
dass, wenn ein drittländisches Unternehmen sich indirekt vertreten lasse, das Verkaufs-
geschäft des drittländischen Unternehmens das maßgebliche Verkaufsgeschäft sei. Das 
sei einer dieser Fälle, die in den Leitlinien nicht geregelt seien. Das sei insbesondere in 
Deutschland aufgrund der Grenzsituation zur Schweiz sehr relevant und darauf hätte 
man auch hingewiesen. Hier könnten sogar Schweizer selbst als Anmelder auftreten. 
Dies hätte die Kommission nicht interessiert. Der Verkaufspreis des indirekt Vertretenen 
werde jetzt als maßgeblich herangezogen.  

Herr Klaus T. Stalpers äußerte, er sehe die Transferpreisanpassung eher kritisch. Er teile 
diesbezüglich die Auffassung der Rechtsprechung. Man vermische unterschiedliche Dinge. 
Beispielhaft führt er an, wenn er als Unternehmen eine große Werbekampagne zum Ende 
eines Jahres durchführte, dann ginge die Marge runter, auch die Transferpreisanpassung 
würde  getriggert werden. Er verstehe ja, dass die Unternehmen ein Interesse daran hätten, 
eine Transferpreisanpassung vorzunehmen. Aber von der Systematik würde er sich da-
gegen aussprechen, dass unternehmerische Entscheidungen derart starken Einfluss auf 
den Zollwert hätten.  
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Beförderung verbrauchsteuerpflichtiger Waren – 
Auswirkungen der neuen Systemrichtlinie  

Prof. Dr. Michael Rutemöller (LL.M. Taxation) 
Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung, Münster 1) 

Die Verbrauchsteuersystemrichtlinie RL (EU) 2020/262 wurde mit Datum vom 
19.12.2019 neugefasst und ist zum 13.2.2023 vollständig in Kraft getreten. 2) Eine sich daraus 
ergebende wesentliche Änderung ist die Neufassung der Regelungen im Zusammenhang 
mit der Einfuhr 3) und Ausfuhr 4) durch Anpassung der verbrauchsteuerrechtlichen Regelungen 
an den Zollkodex der Union (UZK). Des Weiteren wurden bereits für Energieerzeugnisse 
bestehende Regelungen in den Fällen geringfügiger Verfahrensabweichungen in das 
übrige Verbrauchsteuerrecht übernommen. Diese Regelungen betreffen zum einen die 
Möglichkeit einer Steuerentlastung bei Fehlern im Rahmen des EMCS-Verfahrens (ins-
besondere Mehrmengen und Aliudwaren) 5), zum anderen einen Heilungstatbestand bei 
geringfügigen Verfahrensverstößen während des Verfahrens der Beförderung unter 
Steueraussetzung 6). Darüber hinaus wurden mit Wirkung zum 13.2.2023 aber auch die 
nationalen Vorschriften zu den Warenbewegungen des steuerrechtlich freien Verkehrs 
mit anderen Mitgliedstaaten grundlegend reformiert. Diese Änderungen bei den Waren-
bewegungen des steuerrechtlich freien Verkehrs mit anderen Mitgliedstaaten sollen im 
Folgenden dargestellt und analysiert werden. 7) 

I.    Rechtsgrundlagen 

Unionsrechtlich wurden in Kapitel V der Verbrauchsteuersystemrichtlinie RL (EU) 
2020/262 vom 19.12.2019 die Regelungen zu den Warenbewegungen des steuerrechtlich 
freien Verkehrs mit anderen Mitgliedstaaten größtenteils neu gefasst. Dies betrifft im 

1)    Der Verfasser lehrt an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung, Fachbereich Finanzen in 
Münster im Studienbereich Verbrauchsteuerrecht. Der Beitrag ist in nichtdienstlicher Eigenschaft verfasst 
und gibt die persönliche Auffassung des Verfassers wieder.

2)    Richtlinie (EU) 2020/262 des Rates vom 19.12.2019 zur Festlegung des allgemeinen Verbrauchsteuer-
 systems, ABl. (EU) L 58, S. 4 vom 27.2.2020.

3)    Vgl. national § 21 TabStG; § 18 SchaumwZwStG; § 18 BierStG; § 19b EnergieStG; § 22 AlkStG.
4)    Vgl. national § 13 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 TabStG; § 12 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SchaumwZwStG; § 12 Abs. 1 Satz 

1 Nr. 2 BierStG; § 13 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EnergieStG; § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AlkStG.
5)    Vgl. national § 32 Abs. 2 TabStG; § 24 Abs. 2 SchaumwZwStG; § 24 Abs. 2 BierStG; § 29 Abs. 2 AlkStG.
6)    Vgl. national § 15 Abs. 5 TabStG; § 14 Abs. 4 BierStG; § 14 Abs. 4 SchaumwZwStG; § 18 Abs. 4 AlkStG.
7)    In diesem Sinne bereits ausführlich Rutemöller, Die Neuregelungen der Warenbewegungen des steuer-

rechtlich freien Verkehrs mit anderen Mitgliedstaaten im deutschen Verbrauchsteuerrecht ab dem 
13.2.2023. BB 2022, 1815 ff.
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trum der Neuregelungen stand daher eine grundlegende Überarbeitung des Überwa-
chungsverfahrens bei den Warenbewegungen des steuerrechtlich freien Verkehrs mit 
anderen Mitgliedstaaten.  

Zu beachten sind Besonderheiten bei der Tabaksteuer. Gemäß § 23 Abs. 1 Satz 2 TabStG 
ist eine Lieferung von Tabakwaren zu gewerblichen Zwecken nur möglich, wenn diese 
Tabakwaren vom Verpackungszwang nach § 16 TabStG befreit sind. Im Übrigen sind 
Substitute für Tabakwaren von der Lieferung zu gewerblichen Zwecken ausgenommen, 
da diese nicht harmonisierte Steuergegenstände darstellen. 

a)    Tatbestand 

aa)  Ware des steuerrechtlich freien Verkehrs anderer Mitgliedstaaten 

Eine Lieferung zu gewerblichen Zwecken setzt zunächst eine Ware voraus, die sich im 
steuerrechtlich freien Verkehr eines anderen Mitgliedstaats befindet. Warenbewegungen 
des steuerrechtlich freien Verkehrs mit anderen Mitgliedstaaten sind folglich insbesondere 
von Warenbewegungen, die in einem Verfahren der Steueraussetzung erfolgen, abzu-
grenzen. Steuerrechtlich freier Verkehr einerseits und Steueraussetzungsverfahren an-
dererseits schließen sich gegenseitig aus. Verbrauchsteuerpflichtige Waren, die sich 
nicht in einem Verfahren der Steueraussetzung befinden, d.h. weder in einem Verfahren 
der Steueraussetzung im Steuerlager noch in einem Verfahren der Beförderung unter 
Steueraussetzung sind, sind zwangsläufig im steuerrechtlich freien Verkehr. 30) 

bb) Gewerbliche Zwecke 

Des Weiteren muss eine Lieferung der Waren zu gewerblichen Zwecken vorliegen. Die 
Einzelsteuergesetze enthalten nach der Reform eine ausführliche Definition der Lieferung 
zu gewerblichen Zwecken. 31) Eine Lieferung zu gewerblichen Zwecken liegt danach 
dann vor, wenn eine verbrauchsteuerpflichtige Ware aus dem steuerrechtlich freien Ver-
kehr eines Mitgliedstaats in einen anderen Mitgliedstaat befördert wird und entweder 
an eine Person geliefert wird, die keine Privatperson ist 32) oder an eine Privatperson ge-
liefert wird, sofern die Beförderung nicht unter den Steuerentstehungstatbestand des 
Versandhandels fällt oder nicht einen Erwerb durch Privatpersonen darstellt 33). Die Neu-
regelungen der Lieferung zu gewerblichen Zwecken in den Einzelsteuergesetzen setzen 
den Wortlaut von Art. 33 Abs. 2 RL (EU) 2020/262 richtlinienkonform um und enthalten 

30)  Vgl. ausführlich zur Abgrenzung und zur geltenden Systematik z.B. Schröer-Schallenberg in: Bongartz/Schröer-
 Schallenberg, Verbrauchsteuerrecht. 4. Aufl. 2023, Rn. D 1 ff.; E 1 ff.

31)  § 23 Abs. 1 TabStG; § 20 Abs. 1 SchaumwZwStG; § 15 Abs. 1 EnergieStG; § 24 Abs. 1 AlkStG; § 20 Abs. 1 
BierStG.

32)  § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 2 TabStG; § 20 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SchaumwZwStV; § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
EnergieStG; § 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AlkStG; § 20 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BierStG.

33)  § 20 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SchaumwZwStV; § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EnergieStG; § 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
AlkStG; § 20 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BierStG. Ausgenommen von dieser Alternative ist lediglich die Tabaksteuer.

Beförderung verbrauchsteuerpflichtiger Waren – Auswirkungen der neuen Systemrichtlinie

75



auf diese Weise nun erstmals eine ausdrückliche gesetzliche Abgrenzung der Fallgruppen 
Lieferung zu gewerblichen Zwecken, Versandhandel und Erwerb von einer Privatperson 
voneinander. Dies entspricht zwar im Wesentlichen dem schon bisher geltenden Prü-
fungsrahmen bei der Lieferung zu gewerblichen Zwecken. Aus dem Wortlaut der aktuell 
noch geltenden gesetzlichen Regelungen der Lieferung zu gewerblichen Zwecken geht 
diese Abgrenzung aber nur bedingt hervor. Dies gilt insbesondere für die Fallgruppe des 
Versandhandels, die nun ausdrücklich in die Definition der Lieferung zu gewerblichen 
Zwecken miteinbezogen worden ist. 

Die Verbrauchsteuergesetze enthalten auch weiterhin keine gesetzliche Begriffsbestim-
mung des „gewerblichen Zwecks“. 34) Die Abgrenzung zum Erwerb von einer Privatperson 
sowie zum Versandhandel wird im Verbrauchsteuerrecht auch nach den Neuregelungen 
negativ geprüft und erfolgt damit ohne Rückgriff auf Definitionen der Gewerblichkeit in 
anderen Rechtsgebieten. Jedes Verbringen von Waren des steuerrechtlich freien Verkehrs, 
das keinen Erwerb von einer Privatperson und auch keinen Versandhandel begründet, 
stellt danach zwangsläufig eine Lieferung zu gewerblichen Zwecken dar. 35) 

Dies gilt selbst dann, wenn der Lieferung tatsächlich ein privater Zweck zugrunde liegt 
bzw. auf Empfängerseite eine Privatperson aufritt, aber gleichwohl weder ein Anwen-
dungsfall des Erwerbs von einer Privatperson (z.B. mangels Erwerbs zum Eigenbedarf 
oder mangels Selbstbeförderung), noch ein Fall des Versandhandels einschlägig ist. 36)  
So gelten auch nach aktueller Verwaltungsauffassung Post- oder Kuriersendungen aus 
anderen EU-Mitgliedstaaten nach Deutschland von privat an privat als „gewerblich“ 
bezogen. 37) Ein Erwerb von einer Privatperson scheidet in diesen Fällen aus, da der Empfänger 
der Waren diese nicht selbst transportiert hat. Ein Versandhandel liegt nach den Neu -
regelungen der Warenbewegungen des steuerrechtlich freien Verkehrs mit anderen Mit-
gliedstaaten ebenfalls nicht vor, da ein als Privatperson auftretender Versender mangels 
Ausübung einer selbstständigen wirtschaftlichen Tätigkeit schon kein Versandhändler ist.  

cc)  Ordnungsgemäße Beförderung  

Die Beförderung muss als weitere Tatbestandsvoraussetzung ordnungsgemäß sein und 
mit der Beförderung im Steuergebiet enden bzw. die Ware muss in das Steuergebiet 
 verbracht werden. Die Einzelsteuergesetze sehen hierzu grundlegende Neuerungen und 
eine Erweiterung der maßgeblichen gesetzlichen Vorschriften vor. 38)  

34)  Schröer-Schallenberg in: Bongartz/Schröer-Schallenberg, Verbrauchsteuerrecht. 4. Aufl. 2023, Rn. E 24.
35)  Milewski in: Möhlenkamp/Milewski, EnergieStG/StromStG. 2. Aufl. 2020, § 15 Rn. 5.
36)  Ausdrücklich auch Schröer-Schallenberg in: Bongartz/Schröer-Schallenberg, Verbrauchsteuerrecht. 4. Aufl. 

2023, Rn. E 25.
37)  Vgl. auf der Homepage des Zolls unter https://www.zoll.de/DE/Privatpersonen/Postsendungen-Internet-

bestellungen/Sendungen-innerhalb-der-EU/Steuern/steuern_node.html (zuletzt aufgerufen am 27.9.2023).
38)  §§ 23a-23c TabStG; §§ 20a-20c SchaumwZwStG; §§ 15a-15c EnergieStG; §§ 24a-24c AlkStG; §§ 20a-20c 

BierStG.
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(1)  Anwendung des EMCS-Verfahrens  

Im Mittelpunkt steht hier die steuerliche Überwachung der Lieferung zu gewerblichen 
Zwecken nach dem EDV-gestützten EMCS-Verfahren. Aus diesem Grunde müssen 
 verbrauchsteuerpflichtige Waren des steuerrechtlich freien Verkehrs bei der Lieferung zu 
gewerblichen Zwecken künftig mittels eines sog. vereinfachten elektronischen Verwal-
tungsdokuments (abgekürzt: v-e-VD) gemäß Art. 36 RL (EU) 2020/262 befördert 
 werden. 39) Zu beachten ist, dass nicht alle Mitgliedstaaten das EMCS-Verfahren rechtszei-
tig umgesetzt haben und es daher in Einzelfällen noch zu Einschränkungen kommt bzw. 
eine verspätete Umsetzung erfolgt. Im Einzelnen sind hier die aktuellen Informationen der 
Zollverwaltung zu beachten.   

(2)  Zertifizierter Versender und zertifizierter Empfänger als neue har-
monisierte Rechtsfiguren 

Die Anwendung des EMCS-Verfahrens hat außerdem die Einführung neuer Rechtsfiguren 
zur Folge, welche von allen Mitgliedstaaten den Lieferungen zu gewerblichen Zwecken 
verpflichtend zugrunde zu legen sind. Auf der Versenderseite ist dies der sog. zertifizierte 
Versender 40) und auf Empfängerseite der sog. zertifizierte Empfänger 41). Zertifizierung 
bedeutet grundsätzlich die Registrierung im jeweiligen Mitgliedstaat. 

Der zertifizierte Versender setzt die nicht nur gelegentliche Lieferung von Waren des 
steuerrechtlich freien Verkehrs bzw. die Lieferung von Waren des steuerrechtlich freien 
Verkehrs im Einzelfall aus dem Steuergebiet in einen anderen Mitgliedstaat voraus. Der 
zertifizierte Empfänger erfordert demgegenüber den nicht nur gelegentlichen Empfang 
von Waren des steuerrechtlich freien Verkehrs bzw. den Empfang von Waren des steu-
errechtlich freien Verkehrs im Einzelfall aus einem anderen oder über einen anderen 
Mitgliedstaat. Die Lieferung verbrauchsteuerpflichtiger Waren des steuerrechtlich freien 
Verkehrs zu gewerblichen Zwecken hat daher künftig durch einen zertifizierten Versender 
aus einem oder über einen Mitgliedstaat an einen zertifizierten Empfänger in einem an-
deren Mitgliedstaat zu erfolgen.  

Im Rahmen der nationalen Umsetzung dieser Regelungen wurde auch eine grundsätzliche 
Erlaubnispflicht für zertifizierte Versender 42) bzw. zertifizierte Empfänger 43) in die einzelnen 
Verbrauchsteuergesetze aufgenommen. Diese Erlaubnis setzt nach bekannten verbrauch-
steuerrechtlichen Grundsätzen regelmäßig voraus, dass in der Person des zertifizierten 
Versenders bzw. zertifizierten Empfängers liegende persönliche Voraussetzungen erfüllt 

39)  § 23c Abs. 1 TabStG; § 20c Abs. 1 SchaumwZwStG; § 15c Abs. 1 EnergieStG; § 24c Abs. 1 AlkStG; § 20c 
Abs. 1 BierStG.

40)  § 23b TabStG; § 20b SchaumwZwStG; § 15b EnergieStG; § 24b AlkStG; § 20b BierStG.
41)  § 23a TabStG; § 20a SchaumwZwStG; § 15a EnergieStG; § 24a AlkStG; § 20a BierStG.
42)  § 23b Abs. 2 TabStG; § 20b Abs. 2 SchaumwZwStG; § 15b Abs. 2 EnergieStG; § 24b Abs. 2 AlkStG; § 20b 

Abs. 2 BierStG.
43)  § 23a Abs. 2 TabStG; § 20a Abs. 2 SchaumwZwStG; § 15a Abs. 2 EnergieStG; § 24a Abs. 2 AlkStG; § 20a 

Abs. 2 BierStG.
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sind (d.h. steuerliche Zuverlässigkeit liegt bedenkenlos vor; ordnungsgemäße Buchführung 
in den Fällen einer bestehenden Buchführungspflicht). 44) Die bisherige Anzeigepflicht des 
Empfängers einer Lieferung zu gewerblichen Zwecken ist entfallen. Statt der gesonderten 
Erlaubnispflicht bleibt eine bloße Anzeige bei einem zertifizierten Versender aber dann 
ausreichend, wenn bereits eine Erlaubnis als Steuerlagerinhaber bzw. registrierter 
 Versender vorliegt. 45) Das Gleiche gilt bei einem zertifizierten Empfänger, wenn dieser 
bereits eine Erlaubnis als Steuerlagerinhaber bzw. registrierter Empfänger innehat. 46) 

Die Abgrenzung zwischen einem „nicht nur gelegentlichen“ Empfang bzw. einem Empfang 
„im Einzelfall“ kennt das Verbrauchsteuerrecht schon von der im Verfahren der Beförderung 
unter Steueraussetzung zu berücksichtigenden Rechtsfigur des registrierten 
Empfängers. 47) Die Zollverwaltung erkennt für den registrierten Empfänger einen „nicht 
nur gelegentlichen“ Empfang regelmäßig erst dann an, wenn in einem Kalenderjahr 
mindestens fünf Beförderungen unter Steueraussetzung empfangen werden sollen. 48) 
Eine solche starre und pauschale Festlegung führt zwangsläufig auch zu unzutreffenden 
Ergebnissen und ist daher nicht immer einzelfallgerecht. 49) Eine gewisse Pauschalierung 
ist aber zumindest dann geboten, wenn diese dazu dient, die Arbeitsfähigkeit der Zoll-
verwaltung zu sichern. Ob die vorgenannten Verwaltungsgrundsätze zur Abgrenzung 
zwischen einem „nicht nur gelegentlichen“ Empfang bzw. einem Empfang „im Einzelfall“ 
auch auf die im steuerrechtlich freien Verkehr neu geschaffene Rechtsfigur des zertifi-
zierten Empfängers übertragen werden können, ist derzeit noch nicht bekannt. Eine 
entsprechende Anwendung dieser Grundsätze liegt aber nahe.  

Die Abgrenzung zwischen einem „nicht nur gelegentlichen“ Empfang bzw. einem Empfang 
„im Einzelfall“ ist maßgeblich für die Antragstellung und die Art und den Umfang der 
auf dieser Grundlage zu erteilenden Erlaubnis des zertifizierten Empfängers, für die zu 
erbringende Sicherheitsleistung sowie für die (je nach Steuerart abzugebende) Steueran-
meldung bzw. Steuererklärung und Fälligkeit der Steuer. Der zertifizierte Empfänger, der 
lediglich „im Einzelfall“ bezieht, erhält nur eine auf eine bestimmte Menge, auf  einen 
einzigen zertifizierten Versender und auf einen bestimmten Zeitraum begrenzte Erlaubnis 
und muss eine Sicherheit in Höhe der im Einzelfall entstehenden Steuer leisten.  Wer dem-

44)  Vgl. schon Soyk, Die verbrauchsteuerrechtlichen Änderungen durch das Siebte Gesetz zur Änderung von 
Verbrauchsteuergesetzen. ZfZ 2021, 98, 100.

45)  § 23b Abs. 4 TabStG; § 20b Abs. 4 SchaumwZwStG; § 15b Abs. 4 EnergieStG; § 24b Abs. 4 AlkStG; § 20b 
Abs. 4 BierStG.

46)  § 23a Abs. 7 Satz 1 TabStG; § 20a Abs. 7 Satz 1 SchaumwZwStG; § 15a Abs. 7 Satz 1 EnergieStG; § 24a 
Abs. 7 Satz 1 AlkStG; § 20a Abs. 7 Satz 1 BierStG.

47)  Vgl.  aktuell § 7 Abs. 1 Satz 1 TabStG; § 6 Abs. 1 Satz 1 SchaumwZwStG; § 9a Abs. 1 Satz 1 EnergieStG; 
§ 6 Abs. 1 Satz 1 AlkStG; § 6 Abs. 1 Satz 1 BierStG. 

48)  Vgl. Verwaltungsvorschrift Steueraussetzung V 9953-1, Ziffer 6.2.2 Abs. 59c, E-VSF. Sollen in einem 
 Kalenderjahr also weniger als fünf Beförderungen empfangen werden, blieben nach diesen Verwaltungs-
grundsätzen bei den Beförderungen jeweils die Grundsätze der Beförderung im Einzelfall maßgebend.

49)  Zur Kritik an der Festlegung des nicht nur gelegentlichen Empfangs auf mindestens fünf Beförderungen 
vgl. Milewski in: Möhlenkamp/Milewski, EnergieStG. 2. Aufl. 2020, § 9a Rn. 5.
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gegenüber als zertifizierter Empfänger „nicht nur gelegentlich“ Waren des steuerrechtlich 
freien Verkehrs bezieht, hat eine Sicherheit in Höhe der während eines Monats entstehen-
den Steuer zu leisten 50) und erhält eine nicht weiter begrenzte dauerhafte Erlaubnis. 51)  

b)   Zusätzliche Pflichten  

Nach der nationalen Umsetzung in Deutschland sind auch weitere Pflichten des zertifizier-
ten Versenders bzw. des zertifizierten Empfängers zu beachten. Maßgeblich ist hier die 
Pflicht des zertifizierten Versenders bzw. eines bereits im Steuergebiet Besitz an der Ware 
erlangenden zertifizierten Empfängers zum unverzüglichen Versand der Ware aus dem 
Steuergebiet in einen anderen Mitgliedstaat bzw. die Pflicht des zertifizierten Empfängers 
zur unverzüglichen Aufnahme der Waren in seinen Betrieb bzw. zur unverzüglichen Über-
nahme der Waren an einem anderen zugelassenen Ort im Steuergebiet. 52) Eine Verletzung 
dieser Pflichten stellt nach den Neuregelungen grundsätzlich eine Ordnungswidrigkeit 
dar. 53) 

Außerdem ist zwingend eine Sicherheitsleistung erforderlich, welche i.d.R. durch den 
zertifizierten Empfänger, auf Antrag aber auch durch den Beförderer, den Eigentümer 
oder den zertifizierten Versender zulässig ist. 54) 

Schließlich muss die Beförderung mit Aufnahme durch den Zertifizierten Empfänger in 
seinen Betrieb oder durch Übernahme an einem anderen zugelassenen Ort im Steuer-
gebiet enden. 55)

50)  § 23a Abs. 4 TabStG; § 20a Abs. 4 SchaumwZwStG; § 15a Abs. 4 EnergieStG; § 24a Abs. 4 AlkStG; § 20a 
Abs. 4 BierStG.

51)  § 23a Abs. 2 und 3 TabStG; § 20a Abs. 2 und 3 SchaumwZwStG; § 15a Abs. 2 und 3 EnergieStG; § 24a 
Abs. 2 und 3 AlkStG; § 20a Abs. 2 und 3 BierStG.

52)  § 23c Abs. 4 TabStG; § 20c Abs. 4 SchaumwZwStG; § 15c Abs. 4 EnergieStG; § 24c Abs. 4 AlkStG; § 20c 
Abs. 4 BierStG.

53)  § 36 Abs. 1 Nr. 3 TabStG; § 35 Nr. 2 SchaumwZwStG; § 36 Abs. 1 Nr. 1 AlkStG; § 30 Nr. 1 BierStG.
54)  Vgl. zur Sicherheitsleistung § 23a Abs. 3-5 TabStG; § 20a Abs. 3-5 SchaumwZwStG; § 15a Abs. 3-5 Ener-

gieStG; § 24a Abs. 3-5 AlkStG; § 20a Abs. 3-5 BierStG.
55)  § 23c Abs. 5 Satz 2 TabStG; § 20c Abs. 5 Satz 2 SchaumwZwStG; § 15c Abs. 5 Satz 2 EnergieStG; § 24c 

Abs. 5 Satz 2 AlkStG; § 20c Abs. 5 Satz 2 BierStG.
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Beförderung verbrauchsteuerpflichtiger Waren 
– Auswirkungen der neuen Systemrichtlinie 

Gerald Braun 
 Generalzolldirektion (GZD), Direktion IV,  

Referat 2 Verbrauchsteuern auf Genussmittel, Neustadt 

Teil 1: Beförderung unter Steueraussetzung 

Typische Beförderungen 

Ausgewählte Rechtsfiguren 

Steuerlager (§ 4 BierStG) 

Herstellung, Be- oder Verarbeitung, Lagerung sowie Empfang und Versand •
Unter Steueraussetzung •
Innerhalb und zwischen Mitgliedstaaten •
Abgabe unter Steueraussetzung oder in den freien Verkehr •
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Die Umsetzung der Richtlinie (EU) 2020/262  
in Österreich 

Gottfried Schellmann 
WTS Tax Service Steuerberatungsgesellschaft mbH, Wien 

Zusammenfassung 

Die Umsetzungen der Richtlinie in Bezug auf die Beförderung von verbrauchsteuer-
pflichtigen Waren, die im Gebiet eines Mitgliedstaates in den steuerrechtlich freien Verkehr 
überführt worden sind, und zur Lieferung zu gewerblichen Zwecken in das Gebiet eines 
anderen Mitgliedstaates verbracht werden (Kapitel IV Abschnitt 2),  erfolgte durch das 
Gesetz, welches im BGBl. I 2021, 227 kundgemacht wurde. Die folgenden Punkte be-
schreiben einen kurzen Erfahrungsbericht über die Umsetzung in Österreich.  

Die Vorschriften des Biersteuergesetzes (BGBl. 1994, 701 i.d.F. BGBl. I 2021, 227), des 
Schaumweinsteuergesetzes (BGBl. 1994, 702 i.d.F. BGBl. I 1994, 227), Alkoholsteuerge-
setzes (BGBl. 1994, 703 i.d.F. BGBl. I 2021, 227), des Tabaksteuergesetzes (BGBl. 1994, 
704 i.d.F. BGBl. I 2021, 227), des Mineralölsteuergesetzes (BGBl. 1994, 630 i.d.F. BGBl. 
I 2022, 108) und des Zollrechtsdurchführungsgesetzes (BGBl. 1994, 659 i.d.F. BGBl. 
2022, 108) wurden novelliert. Ergänzend dazu wurde die Verbrauchsteuerbeförderungs-
verordnung (BGBl. II 2023, 92) auf der Grundlage jener gesetzlichen Bestimmungen 
 erlassen, die eine Verordnungsermächtigung bzgl. der Regelung der Verfahren elektro-
nischer Übermittlungen von Anzeigen, der elektronischen Verwaltungsdokumente und 
den dazu erforderlichen Datenaustausch für den Bundesminister für Finanzen vorsahen. 
In Österreich wird die Regelung automatisationsunterstützter Verwaltungsverfahren im 
Wege einer Verordnungsermächtigung zu den einschlägigen Vorschriften angeordnet.  

Das Antragsverfahren für die Zertifizierung entweder als Versender (VSt 36) oder Emp-
fänger (VSt 37) sieht einen digitalen Vordruck vor, in dem die Bezugsmenge der 
 verbrauchsteuerpflichtigen Waren zu erklären und die Sicherheitsberechnung in der 
 Höhe der anfallenden Steuer anzugeben ist. Eine kurze Beschreibung des Betriebs und 
der Geschäftstätigkeit ist beizugeben. Allerdings erfolgt der Antrag dann im weiteren 
Verfahren in Hard Copy. Die ACT (VID) Nummer wird postalisch zugestellt.  

Das EDV-gestützte System ist zwingend anzuwenden, auch wenn Lieferanten sich weigern, 
sich als Versender zu zertifizieren. Folge ist eine Doppelbesteuerung im Versand- und 
Empfangsstaat. Die Erstellung des vereinfachten elektronischen Verwaltungsdokuments 
durch den Versender und die Übermittlung an den Empfänger schafft dann Probleme, 
wenn nur eine zentrale Anlieferung – manchmal nur digital – vorgesehen ist, und der 
Empfangsbericht nur von einer Stelle übermittelt werden soll (Baumarktketten).  
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Podiumsdiskussion  
„Beförderung verbrauchsteuerpflichtiger Waren – 

Auswirkungen der neuen Systemrichtlinie“ 
Moderation und Diskussionsleitung: Dr. Katja Roth 

EFA-Vorstand, Bundesfinanzhof, 
München 

 
Zusammengefasst von Prof. Dr. Michael Rutemöller 

Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung, Münster 

Frage: Hat der Steuerentlastungsanspruch bei Unregelmäßigkeiten im Rahmen der Be-
förderung des steuerrechtlich freien Verkehrs ein zusätzlich einschränkendes Element, 
außer dass man nicht vorsätzlich oder leichtfertig gehandelt haben darf? Diese Frage 
stellt sich bei Waren, die nicht verschwunden sind und deren Verbleib im Nachgang auf-
klärbar ist, konkret in Bezug auf systemische Fehler, also Fehler, die keine Einzelfälle, 
sondern mehrere Fälle in einem Unternehmen betreffen. 

Antwort: Ob es sich tatsächlich um einen systemischen Fehler handelt oder aber von 
Vorsatz sowie insbesondere von Leichtfertigkeit auszugehen ist, ist eine Frage des Einzelfalls 
und kann hier nicht pauschal beantwortet werden. Ausweislich der Erwägungsgründe der 
Verbrauchsteuersystemrichtlinie ist ein reibungsloses Funktionieren des Binnenmarkts zu 
gewährleisten. Daher sind insbesondere auch die Verfahren der Steuererhebung und 
Steuererstattung nach nicht diskriminierenden Kriterien auszurichten. Das für das Besteue-
rungsverfahren bei Waren des steuerrechtlich freien Verkehrs geltende Bestimmungs-
landprinzip soll demnach auch in Fällen einer Steuerentlastung gelten, um eine Doppel-
besteuerung im Abgangsmitgliedstaat und im Bestimmungsmitgliedstaat der Ware zu 
verhindern. Konkret für die Fälle der Unregelmäßigkeiten im Rahmen der Beförderung 
verbrauchsteuerpflichtiger Waren des steuerrechtlich freien Verkehrs bestimmt Art. 46 
Abs. 3 Satz 3 Richtlinie (EU) 2020/262, dass eine im Abgangsmitgliedstaat der Waren 
erhobene Verbrauchsteuer entlastet werden soll, wenn es im Bestimmungsmitgliedstaat 
der Ware zu einer Versteuerung aufgrund einer Unregelmäßigkeit kommt. Ob und inwiefern 
nach diesen unionsrechtlichen Grundsätzen Raum für ein zusätzlich einschränkendes 
Element bleibt, ist daher abzuwarten.  

Frage: Müssen für steuerbefreite Waren, insbesondere des Energie- und Alkoholsteuer-
rechts, die sich im steuerrechtlich freien Verkehr eines Mitgliedstaats befinden und 
 innergemeinschaftlich in einen anderen Mitgliedstaat geliefert werden, auch die verfah-
rensrechtlichen Anforderungen berücksichtigt werden, die für Warenbewegungen des 
steuerrechtlich freien Verkehrs mit anderen Mitgliedstaaten gelten (d.h. z.B. bei den 
 Lieferungen zu gewerblichen Zwecken, die Einhaltung der Zertifizierungspflichten für 
die Beteiligten sowie die Verwendung eines vereinfachten elektronischen Verwaltungs-
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LkSG   – TÜV SÜD 
Dr. Kerstin Aust 

Syndikusrechtsanwältin, Global Human Rights Officer,  
TÜV SÜD AG, München 

TÜV SÜD auf einen Blick 

§ 2 Abs. 7 LkSG 

�(7) Unmittelbarer Zulieferer im Sinne dieses Gesetzes ist ein Partner eines Vertrages über 
die Lieferung von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen, dessen Zulieferungen 
für die Herstellung des Produktes des Unternehmens oder zur Erbringung und Inanspruch-
nahme der betreffenden Dienstleistung notwendig sind.� 

Zulieferer 

§ 3 Abs. 2 LkSG 

�(2) Die angemessene Weise eines Handelns, das den Sorgfaltspflichten genügt, bestimmt 
sich nach 
1.  Art und Umfang der Geschäftstätigkeit des Unternehmens, 
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Menschenrechtsschutz in der Lieferkette � 
Sorgfaltspflichten und Einfuhrverbote: 

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz  � Umsetzung 
und Herausforderungen bei thyssenkrupp 

Johannes Bäumges 
Rechtsanwalt, SCA Officer Group,  

Compliance Officer thyssenkrupp AG, Essen 

thyssenkrupp im Profil � Unsere Zahlen 1)  im Überblick 

Geschäftsjahr 2021/22 (fortgeführte Aktivitäten) 
Auftragseingang: 44,3 Mrd. EUR •
Umsatz: 41,1 Mrd. EUR •
Bereinigtes EBIT: 2.062 Mio. EUR •
Mitarbeitende: 96.000 •

 

Umsatz nach Regionen � Geschäftsjahr 2021/22 (in. Mio EUR) 

48 Länder – 740 Standorte 

Nordamerika: 7.870 

Westeuropa: 7.293 

Deutschsprachiger Raum: 14.982 

Zentral-/Osteuropa: 3.865 

Gemeinschaft Unabhängiger Staaten: 214 

Großraum China: 2.038 

Asien-Pazifik: 1.567 

Naher Osten & Afrika: 1.718 

Südamerika: 905 

1)    Falls nicht anders angegeben, beziehen sich alle Kennzahlen auf die fortgeführten Aktivitäten der Gruppe.
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Podiumsdiskussion „Menschenrechtsschutz in der 
Lieferkette –  Sorgfaltspflichten und Einfuhrverbote“ 

Moderation und Diskussionsleitung: Dr. Lothar Harings  
EFA-Vorsitzender, Hamburg  

 
Zusammengefasst von Prof. Dr. Frauke Schulmeister 

Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung, Münster 

Dr. Lothar Harings eröffnete die Fragerunde und wollte von Torsten Safarik, Präsident 
des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), Eschborn, eine Information 
über die Reaktion großer Unternehmen zu den Fragebögen wissen. Wie sei die Meinung 
des BAFA dazu?  

Torsten Safarik antwortete, dass der Aufwand tatsächlich sehr groß sei. Ihm gäbe man 
jetzt aber die Gelegenheit eine Bitte zu äußern. Es gäbe einige Verbände, die ihre Mit-
glieder gut unterstützten. Ein kleines Handwerksunternehmen könnte allerdings in der 
Praxis Probleme bekommen. Wenn das Unternehmen beispielsweise 20 Kunden beliefere, 
dann bekäme der Betrieb von jedem Kunden 20 Fragebögen zur Beantwortung. Dann 
könnte das Unternehmen nicht mehr seiner eigentlichen Arbeit nachgehen. Aus diesem 
Grund äußerte er den Wunsch an die großen Berufsverbände, doch einen einheitlichen 
Fragebogen für die Mitglieder zu entwickeln. 

Sie als BAFA dürften einen solchen Fragebogen nicht entwickeln. Sie dürften nicht ein-
greifen. Er bitte um eine solche Handreichung durch die großen Berufsverbände. Dies 
wäre eine gute Hilfestellung für die Zulieferer, damit sie nicht zugeschüttet würden.  

Dann könnte das BAFA auch gut beurteilen, ob der Fragebogen über das hinausgehen 
würde, was vom LkSG vorgesehen sei.  

Dr. Lothar Harings gab von seiner Seite den Hinweis, die Softwareunternehmen bemühten 
sich bereits um eine Vereinheitlichung der Fragestellungen bzw. zumindest um die Schaf-
fung von Schnittstellen, sodass Fragen nicht mehrfach beantwortet werden müssten.   

Vielleicht könnte sich das BAFA im Rahmen einer Handreichung mal zum Inhalt solcher 
Fragestellungen äußern, um eine Hilfestellung zu geben.  

Laut Torsten Safarik gäbe das BAFA bereits eine Handreichung im Hinblick auf die Zusam-
menarbeit in der Lieferkette. Das BAFA feile ständig an der Qualität der Unterstützung. Die 
Handwerker und die großen Industriebetriebe seien unterschiedliche Adressaten. Man habe 
mehrere Beratungen mit Verbänden und mit Unternehmen absolviert. Man arbeite an einer 
adressatengerechten Lösung.  
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Russland, China u.a. –  
der Umgang der EU mit Autokratien 

Sebastian Hoppe 
Fachbereich Politik und Sozialwissenschaften, Osteuropa-Institut, 

Freie Universität Berlin 

Demokratie vs. Autokratie? Als außenpolitisches Leitprinzip 
der EU unzureichend 

Russlands Krieg gegen die Ukraine seit Februar 2022 hat in den Vereinigten Staaten und der 
Europäischen Union (EU) der Vorstellung eines neuen globalen Systemkonflikts zwischen 
Autokratien und Demokratien Auftrieb gegeben. Formate wie der von den USA initiierte 
und seit 2021 ausgetragene Summit for Democracy oder Dokumente wie der Stra-
tegic Compass der EU sprechen von einem „Wettbewerb der Regierungssysteme“, der 
die globale Politik der kommenden Jahre kennzeichnen werde. 

Zwar stellen die autoritären Regime Russlands und Chinas, aber auch Nordkoreas oder 
des Iran, in der Tat Herausforderungen für demokratische Gesellschaften und – wie im 
Falle des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine – zuweilen auch für die Stabilität des 
internationalen Systems dar. Als analytische und politikleitende Perspektive trägt 
die Gegenüberstellung demokratischer und autokratischer Blöcke jedoch nur 
bedingt. Einerseits unterschlägt sie die nach wie vor bestehenden Unterschiede zwischen 
einzelnen Autokratien, nicht zuletzt zwischen Russland und China. Andererseits 
 beschränkt sie die außen- und wirtschaftspolitischen Handlungsspielräume der EU und 
lenkt von internen Herausforderungen ab. 

Auch wenn Peking nach Kriegsbeginn Moskau diplomatisch den Rücken gestärkt hat, 
wurde China von Wladimir Putins Entscheidung überrascht. Seitdem versucht China, 
seine Einbettung in die Weltwirtschaft, die strategische Partnerschaft mit Russland sowie 
die langfristige interne Umstrukturierung des eigenen Wachstumsmodells miteinander 
in Einklang zu bringen – was teils widersprüchliche diplomatische Positionen zur Folge 
hat. Trotz des geteilten Anti-Amerikanismus beider autokratischer Führungen sollte 
nicht vergessen werden, dass sich Russland und China auf fundamental unterschiedlichen 
wirtschaftlichen Entwicklungspfaden bewegen. Russland befindet sich in einer seit etwa 
15 Jahren andauernden Phase der Regression, in der das Ziel sozioökonomischer Ent-
wicklung zunehmend der vermeintlichen „Souveränisierung“ von Staat, Wirtschaft und 
Gesellschaft untergeordnet wurde. Die extreme Regimepersonalisierung – die fundamentale 
Bedingung der Kriegsentscheidung im Februar 2022 – verunmöglicht auf absehbare 
Zeit konstruktive Beziehungen mit Moskau. 
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Insgesamt liegt für die EU der Schlüssel zu einem nachhaltigen Umgang mit Au-
tokratien vor allem in internen wirtschaftspolitischen Reformen. Diese sollten 
auf weniger Abhängigkeiten von autokratischen Regimen durch eine Vertiefung des 
Binnenmarkts, kluge Industrie- und Sozialpolitik sowie eine politisch unterstützte 
 Diversifizierung der Handelspartner zielen. Nicht zu unterschätzen sind auch die Effekte 
einer konsequent verfolgten Dekarbonisierung der europäischen Wirtschaft, wobei die 
Gefahr besteht, dass alte  Abhängigkeiten (Öl, Gas, Kohle) durch neue (seltene Erden, 
Aluminium, Kupfer) ersetzt werden. Hier sollte aus der Vergangenheit gelernt und eine 
Abhängigkeit von einem  Anbieter vermieden werden. 

Thesen zur strategischen Differenzierung in der EU 

Sanktionen gegen Russland 2014 & 2022: Lerneffekte 
Weder die 2014 noch 2022 gegen Russland verhängten Sanktionen sind präzedenzlos.  •
Die 2022 verhängten Sanktionen tragen zu einer regressiven Umstrukturierung der •
russischen Wirtschaft bei. 
Die langfristigen Auswirkungen der Sanktionen auf die russische Wirtschaft sind •
trotz derzeitiger Rekordeinnahmen enorm. 

Sanktionen gegen Russland 2014 & 2022: Nicht präzedenzlos 
1980er Jahre:  Anti-Apartheid-Sanktionen gegen Südafrika •
1990: Sanktionen gegen die irakische Besetzung Kuwaits •
1995/2007/2012: Sanktionen gegen das iranische Nuklearprogramm •

Historische Präzedenzfälle 

Notes: Pre sanction trade linkage is bilateral trade in precent of target’s GDP; autocracy ranges from 0 
(no autocratic elements) to 9.  
Sources: Polity 5, World Development Indicatiors, UNCTAD 
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Case Trade 
Linkage

Oil Speed Financial Auto-
cracy

Private Sector

1980s 
South Africa

57% embargo protracted banking crisis 3 divestment

1990 Iraq 45% boycott 4 days 100% asset freeze 9

2012 Iran 18% boycott overnight SWIFT-complete 7 over-compliance

2014 Russia 22% tit for tat 1

2022 Russia 14% US, UK stepwise piecemeal 1 divestment



Sanktionen gegen Russland 2022: Langfristige Wirkung jenseits 
monetärer Effekte 

Überschätzt: 

Finanzsanktionen: SWIFT, FX Reserves •
„Automatismen“ des Völkerrechts: Globaler Süden wenig sanktionswillig •

Unterschätzt: 

Unintendierte Konsequenzen: Anreize zum Aufbau nicht-westlicher Finanzinfrastruk-•
turen, sanktionierte Staaten als notwendige „Buffer“ auf dem Weltmarkt 
Anpassungsfähigkeit: Parallelimporte (RU), Diversifizierungsmöglichkeiten (EU) •
„Tiefe“ der Interdependenz: Abhängigkeiten jenseits von Import/Export•
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Notes: Sanctioning countries refer to countries with sanctions against exports to Russia 
in effect as of April 2022. Decline refers to the decrease in exports in April 2022 from 
the Q3 and Q4 2021 average. 

Source: General Administration of Customs of the People’s Republic of China, Eurostat, 
and national sources.

Russland, China u.a. – der Umgang der EU mit Autokratien

117



Russland, China u.a. – der Umgang der EU mit Autokratien

118



Abbildung: Gross fixed capital formation (& of GDP), World Bank and OECD Data.
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Ausblick: Russland, China u.a. – 
der Umgang der EU mit Autokratien 
Risiken und Nebenwirkungen für die  

Europäische Automobilindustrie 

Thomas Kressert 
Leiter Zölle und Exportkontrolle Konzern bei der Volkswagen AG, Wolfsburg 

Die geopolitischen Rahmenbedingungen haben sich geändert 

Decoupling? – Diversifying? – De-Risking? 
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Podiumsdiskussion  
„Ausblick: Russland, China u.a. –  

der Umgang der EU mit Autokratien“ 

Moderation und Diskussionsleitung: Frank Görtz 
EFA-Vorstand, Hamburg  

 
Zusammengefasst von Prof. Dr. Frauke Schulmeister 

Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung, Münster 

Tom Siebert, Melexis GmbH, stellte sich als Vertreter eines chipherstellenden Unternehmens 
für die Automobilindustrie in China vor. Der Absatzmarkt China werde immer größer, die 
USA immer kleiner, betonte er die Verschiebung der Produktionsstandorte. Viele deutsche 
Unternehmen seien in China ansässig. Wie gehe Volkswagen denn mit seinen Chinabezügen 
um?  

Thomas Kressert, Leiter Zoll/Außenwirtschaft, Volkswagen AG, betonte, 40% des Absatzes 
vollziehe sich in China. Er stehe vor denselben Fragestellungen. Das Unternehmen achte 
sehr auf Diversifizierungsstrategien. VW wolle China weiter ausbauen. Er wolle das be-
stehende Potenzial dort weiter nutzen. Neue Investitionen im Markt Nordamerika seien 
geplant. Perspektivisch sollten damit dann Verluste im chinesischen Markt ausgeglichen 
werden. Aber der chinesische Markt sollte nicht vernachlässigt werden. 

Dr. Lothar Harings ergänzte noch vier Anmerkungen zu den Sanktionen: 

Er begann mit der Frage, welche Bedeutung die Russlandsanktionen gehabt hätten. Es 
seien nicht die härtesten und schärfsten Sanktionen gewesen. Die rasche Abfolge der 
Sanktionspakete sei aber enorm herausfordernd gewesen. Das sei so vorher noch nicht 
dagewesen.  

Neu sei auch die Auswirkung in der EU auf die Unternehmen gewesen. EU-Embargos in 
Bezug auf beispielsweise Venezuela seien nicht so scharf gewesen. Alle paar Tage hätten 
sich die Unternehmen zu Beginn der Russlandsanktionen auf neue Gegebenheiten ein-
stellen müssen. Vermögenseinfrierung, Yachten, Häuser etc., das sei einmalig gewesen 
und damit sei man auch in der EU unterschiedlich umgegangen. Was bedeutete einfrieren, 
bedurfte es eines zusätzlichen Aktes? In Deutschland hätte man eine direkte Anwendung 
der Verordnung vorgenommen. Das Vermögen sei direkt in staatliche Obhut genommen 
worden. Weitere Fragen hätten sich in Bezug auf Instandhaltung gestellt. Beispielsweise 
hätten Vertragspartner Vermögensgegenstände in Obhut genommen, so hätten diese 
nicht gewusst, was sie mit den Gegenständen hätten machen sollen.  

Zweites Stichwort sei das der sog. Secondary Sanctions gewesen. Es werde als proble-
matisch empfunden, sog. Secondary Sanctions zu verhängen, also gegen Unternehmen 
in Drittstaaten, obwohl die Sanktionen für sie gar nicht unmittelbar gelten würden.  
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Verzinsung von Erstattungsansprüchen 
Christoph Schoenfeld 

Präsident Finanzgericht Hamburg, Vorsitzender Zollsenat, Hamburg 

Rechtsprechung des EuGH zum unionsrechtlichen Zinsanspruch 
(Urteil vom 28.4.2022, C-415/20, C-419/20 und C-427/20; Urteil 
vom 18.1.2017, C-365/15) 

Wirtschaftsbeteiligte haben unmittelbar aus dem Unionsrecht nicht nur Anspruch •
auf Erstattung der unter Verstoß gegen das Unionsrecht erhobenen Abgaben, sondern 
auch auf deren Verzinsung. 
Zinszeitraum umfasst die gesamte Zeit zwischen Entrichtung und Erstattung der Abgaben. •
Anwendungsfälle: Rechtssetzungsfehler (= nationale bzw. unionsrechtliche •
Rechtsgrundlage wird vom EuGH wegen Verstoßes gegen das Unionsrecht für ungültig 
oder nichtig erklärt) und Rechtsanwendungsfehler (= fehlerhafte Anwendung 
oder unzutreffende Auslegung des Unionsrechts); Ausnahme: Fehler im Anwendungs-
bereich des Art. 116 Abs. 6 UZK. 
Unionsrechtsverstoß kann sich auch aus der Entscheidung eines nationalen Gerichts •
ergeben. 
Ausweitung des Zinsanspruchs auf verzögert ausbezahlte unionsrechtliche Subventionen.  •

FG Hamburg, Urteil vom 1.12.2022, 4 K 19/21 (rechtskräftig) 
Unionsrechtlicher Zinsanspruch hat nicht zur Voraussetzung, dass der in Rede ste-•
hende Verstoß gegen das Unionsrecht entweder von einem nationalen Gericht 
oder dem Gerichtshof festgestellt worden ist. 
Entscheidend ist allein, dass der Wirtschaftsbeteiligte aufgrund eines Rechtsan-•
wendungsfehlers der Zollverwaltung, der nicht der Schnelligkeit des Zollabferti-
gungssystems geschuldet ist (Art. 116 Abs. 6 UZK), zu einer unionsrechtswidrigen 
 Entrichtung von Abgaben herangezogen wurde. 
Ein Verstoß gegen das Unionsrecht, der einen Anspruch auf Zahlung von Zinsen aus-•
löst, kann auch im Rahmen eines Rechtsbehelfsverfahrens durch die Zollbehörde 
selbst festgestellt werden. 

Folgefragen betreffend Zinsmodalitäten 

§ 238 AO – Zahlung von Zinsen nur für volle Monate – ist mit dem Effektivitäts-•
grundsatz vereinbar (FG Hamburg, Urteil vom 1.12.2022, 4 K 19/21). 
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Zollschuldrechtliche Entwicklungen: Entstehung, 
Verzinsung von Erstattungsansprüchen etc. 

Dr. Anna Judith Conreder 
LL.M., Generalzolldirektion, Direktion V, Hamburg 

„7 Jahre UZK“ – Erwartungen, Veränderungen und offene 
 Baustellen 

Unter dem (sortierenden) Leitgedanken „ZEIT“ sollen drei Fragen zu den Erfahrungen 
mit dem UZK gestellt werden:  
1.  Was haben wir vor 2016 vom Zollschuldrecht nach dem UZK erwartet?  
2.  Was ist nach sieben Jahren daraus geworden?  
3.  Woran arbeiten wir aktuell noch? Bzw. wo gibt es noch offene Baustellen?  

Dabei soll der Blick nicht nur auf den Wegfall des Sanktionscharakters, sondern auch 
auf einige Einzelaspekte und Fragestellungen rund um die zentrale Erlöschensnorm des 
Art. 124 UZK gelenkt werden.   

So z.B. auf die Vorabentscheidung Jumbocarry Trading GmbH des EuGH, Rs. C-39/20 
vom 3.6.2021, in der der EuGH klarstellte, dass Art. 103 Abs. 3 Buchst. b) UZK und Art. 
124 Abs. 1 Buchst. a) UZK im Lichte der Grundsätze der Rechtssicherheit und des Ver-
trauensschutzes dahingehend auszulegen seien, dass sie auch auf eine vor dem 
1.6.2016 entstandene und zu diesem Zeitpunkt noch nicht verjährte Zollschuld anzu-
wenden sind (u.a. Rn. 52 des o.g. Urteils).   

Auch die Entscheidung Combinova AB des EuGH, Rs. C-476/19 vom 8.10.2020, soll hin-
sichtlich der Frage, was mit dem Wort „verwendet“ in Art. 124 Abs. 1 Buchst. k) UZK 
gemeint sei, betrachtet werden.   

Schließlich soll ein Ausblick in die Zukunft gewagt werden, welche Rechtsfragen es 
noch zu klären geben dürfte. 
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Schlusswort zum 34. Europäischen Zollrechtstag  
in Leipzig 

Dr. Lothar Harings 
Rechtsanwalt, Graf von Westphalen, Hamburg/Brüssel, 

 Vorstandsvorsitzender Europäisches Forum für Außenwirtschaft e.V. (EFA) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 
Zollrechtstags, der Zollrechtstag in Graz im vergangenen Jahr war der erste Präsenz-
Zollrechtstag „während“ Corona – es haben aber deutlich weniger Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer den Weg nach Graz gefunden und so war Corona präsent, wenn auch die 
Beschränkungen nicht mehr galten. In diesem Jahr haben wir nach meinem Eindruck einen 
unbeschwerten Zollrechtstag erlebt, den ersten Zollrechtstag nach Corona (ohne dass 
ich die heikle  Diskussion eröffnen will, ob die Gefahr durch Corona gebannt oder nur 
temporär ausgesetzt ist). Ich hatte während der Tagung und insbesondere auch bei der 
gestrigen Abendveranstaltung das Gefühl, dass das persönliche Wiedersehen in diesem 
größeren Kreis uns allen gut getan hat. 

Was ist das Besondere an den Zollrechtstagen? Es gibt viele Fachveranstaltungen zum 
Zoll- und Exportkontrollrecht und zu Compliance-Themen im Außenhandel – aber das 
Zusammenkommen von Wirtschaft, mitgliedstaatlicher und EU-Verwaltung, Gerichts-
barkeit, Lehre und Beratern in diesem Rahmen finde ich einzigartig. Und noch etwas 
fällt auf: Während Diskussionen in den Medien und vor allem in Social Media häufig 
sehr konfrontativ geführt werden und die Empörung über andere Auffassungen Teil der 
Inszenierung ist, erleben wir hier in jeder Hinsicht einen fairen Umgang miteinander – 
losgelöst von fachlichen Differenzen, die wir selbstverständlich weiter austragen (z.B. 
im Blick auf die Verzinsung von Erstattungsansprüchen im Zollrecht). Diesen fairen Um-
gang miteinander sollten wir uns für die Zukunft bewahren. 

Wir haben uns mit dem diesjährigen Motto „Zoll und Außenhandel in der EU – fit for 
future?“ in verschiedener Hinsicht beschäftigt – Reform des UZK, Zollwertrecht, 
 Verbrauchsteuer, Sorgfaltspflichten in der Lieferkette, Zollschuldrecht bis zu Russland-
sanktionen. Wir werden diese Themen auch in Zukunft weiter verfolgen und im kom-
menden Jahr vermutlich auch wieder das Thema Digitalisierung/KI aufgreifen.  

Ist die EU nun fit for future? Zumindest ist es das Bestreben von Kommission und Mit-
gliedstaaten, die Herausforderungen anzugehen, Missstände zu beheben und so die 
 regulatorischen Rahmenbedingungen für einen sicheren und fairen Außenhandel zu 
schaffen – Herr Tosten Safarik sprach über die rechtlichen Regelungen hinaus von einer 
moralischen Verpflichtung im Hinblick auf die Einhaltung der Menschenrechte in der Lie-
ferkette. Auch Prof. Hoffmeister hat auf die neuen Reaktionsmöglichkeiten der EU hin-
gewiesen. 

Schlusswort zum 34. Europäischen Zollrechtstag in Leipzig
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Europäisches Forum für Außenwirtschaft e.V. 
(EFA) 

European Forum for External Trade 
– Chronik und Informationen – 

Zur Geschichte 

Am 5.1.1988 wurde die Deutsche Zolljuristische Vereinigung e.V. (DZV) gegründet. Ziel 
war und ist, über die in der Praxis vor allem zwischen Wirtschaft und Verwaltung häufig 
anzutreffende Frontenbildung hinweg ein Forum für den wissenschaftlichen Gedanken- 
und praktischen Erfahrungsaustausch zu schaffen. Von Beginn an strebt die Vereinigung 
das Gespräch zwischen allen an Fragen des grenzüberschreitenden Warenverkehrs Inte-
ressierten an. Die Satzung erwähnt namentlich die Berufsgruppen der in der Gesetz -
gebung, der Verwaltung, der Gerichtsbarkeit, den freien Berufen und der in Forschung 
und Lehre tätigen Personen. 

Entsprechend vielfältig sind die Themen, denen man sich in den letzten 34 Jahren zu-
gewandt hat. Dabei haben immer wieder die aktuelle Entwicklung des europäischen 
Zollrechts auf dem Weg zum Zollkodex und seine Anwendung, die Harmonisierung des 
Verbrauchsteuerrechts, das Bemühen der Europäischen Union um die Angleichung der 
Exportkontrollen, die Erweiterung der EU sowie der Europäische Binnenmarkt im Mittel-
punkt der unterschiedlichen Projekte gestanden. 

Die Hinwendung zu Europa und die Erkenntnis, dass mit dem Begriff Zollrecht die Vielfalt 
der angesprochenen Rechtsgebiete nur unzureichend wiedergegeben wird, hat dazu 
geführt, dass am 21.6.1995 anlässlich des 7. Deutschen Zollrechtstags in Dresden eine 
Namensänderung erfolgte. Die DZV nannte sich um in „Europäisches Forum für Außenwirt-
schaft, Verbrauchsteuern und Zoll e.V.“, „European Forum for External Trade, Excise and 
Customs“. Am 14.6.2023 wurde eine „Verschlankung“ des Vereinsamens zu „Europäi-
sches Forum für Außenwirtschaft e.V.“ beschlossen, die sich jedoch nicht inhaltlich auf 
die Themengebiete auswirken wird. Momentan gehören dem EFA über 280 Mitglieder an. 

Zollrechtstage 

Ein Hauptanliegen des Forums ist, einmal jährlich einen besonderen Diskussionsrahmen 
zu bieten, um die beschriebenen Ziele zu fördern und die Rechtsentwicklung zeitnah, 
praxisorientiert und kritisch zu begleiten. Herzstück dieser Aktivitäten ist der „Europäische 
Zollrechtstag“, an dem auch 2023 wieder Teilnehmer aus allen Ecken der Welt teilge-
nommen haben. Seit 1989 haben 34 Zollrechtstage stattgefunden. Die dabei gehaltenen 
Vorträge und die entsprechenden Diskussionsberichte wurden zunächst in der „Zeitschrift 
für Zölle und Verbrauchsteuern“ (ZfZ) und der „Außenwirtschaftlichen Praxis“ (AW-Prax) 
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